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Corona: Weiterhin kein Regelbetrieb in Kitas

Erbpacht: Verwaltung stellt Sondermodell vor

Suchtprobleme: Beratungsstellen im Überblick

Rheintalbahn: Anhörungsverfahren beginntFast vergessen: Der Freiburger Künst-
lerin Priska von Martin widmet das 
Museum für Neue Kunst eine große 
Sonderschau. Infos dazu auf Seite 9.

Die Bahn 
kommt . . . bis 

2030 in noch 
mehr Freiburger 

Stadtteile. Wie 
das Streckennetz 

ausgebaut wer-
den soll steht 
auf Seite 7. 

Im Mai keine  
Kita-Gebühren

Die Stadt setzt für den Mai 
erneut die Elternbeiträge für 
städtische Kitas, Schulkindbe-
treuung, Horte und Kinderta-
gespflege aus. Ausgenommen 
sind Beiträge für Kinder in der 
Notbetreuung: Eltern, deren  
Kinder bis zu 50 Prozent der 
vereinbarten Betreuungszeit in 
Anspruch genommen haben, 
müssen die Hälfte des regulä-
ren Beitrags zahlen. Bei mehr 
als 50 Prozent der Betreuungs-
zeit ist der volle Elternbeitrag 
zu leisten. Diese Regelung gilt 
für die städtischen Einrichtun-
gen. Zur Gleichbehandlung al-
ler Eltern empfiehlt die Stadt 
den freien Trägern aber dassel-
be Vorgehen.

Tagespflegepersonen, die 
wegen den Corona-Verordnun-
gen keine Betreuung anbieten 
können, sollen rückwirkend ab 
17. März den vollen städtischen 
Zuschuss erhalten, sofern sie 
keine anderen Hilfen beanspru-
chen können. 

Dietenbach nimmt Gestalt an
Projektgruppe informiert über den neuen Stadtteil – Grunderwerb auf sehr gutem Weg

Nachdem im letzten 
Jahr über 60 Prozent 

der Freiburgerinnen und 
Freiburger für den neu-
en Stadtteil Dietenbach 
gestimmt haben, erarbei-
tet die Stadtverwaltung 
derzeit gemeinsam mit 
den Siegerbüros einen 
detaillierten Rahmenplan. 
Dieser ist die Grundlage 
für einen zukünftigen 
Bebauungsplan – voraus-
gesetzt, der Gemeinderat 
stimmt Ende des Jahres zu.

„Wir haben in den letzten 
Monaten riesige Schritte nach 
vorne gemacht.“ So lautet die 
Kernbotschaft von Baubür-
germeister Martin Haag zum 
aktuellen Projektstand des 
neuen Freiburger Stadtteils 
Dietenbach. Die vorgestellten 
Eckpunkte des Rahmenplans 
übernehmen die Inhalte des 

Siegerentwurfs vom Oktober 
2018 und entwickeln sie wei-
ter, um einen barrierefreien, 
klimaneutralen, gut durch-
mischten und urbanen Stadtteil 
mit bezahlbarem Wohnraum zu 
realisieren.

Grunderwerb

Die zersplitterte Eigen-
tumssituation auf dem Gebiet 
des zukünftigen Stadtteils war 
eines der größten Sorgenkin-
der. Erfreulicherweise konnte 
die Stadt in Kooperation mit 
der Sparkassengesellschaft für  
80 Hektar der insgesamt 81 
Hektar umfassenden Privatflä-
che eine Mitwirkungsbereit-
schaft aushandeln; für 70,5 
Hektar Land konnten schon 
Optionsverträge abgeschlossen 
werden, weitere 5,3 Hektar sol-
len bald folgen. Die befürchte-
ten Massenenteignungen sind 
damit ausgeblieben. Bisher 

wurden nur zwei Enteignungs-
verfahren beantragt.

Bezahlbarer Wohnraum

Insgesamt sollen rund 6900 
Wohnungen für 15 000 Men-
schen gebaut werden. Um die 
Quote von 50 Prozent städ-
tisch geförderter Mietwoh-
nungen frühzeitig zu sichern, 
laufen derzeit Gespräche mit 
dem Studierendenwerk, dem 
Universitätsklinikum und der 
Handwerkskammer. Insge-
samt entstehen so rund 800 
bis 900 geförderte Wohnungen 
für 1200 bis 1400 Menschen – 
2500 weitere Wohnungen feh-
len also noch.

Um diesen bezahlbaren 
Wohnraum zu finanzieren, 
möchte die Stadt circa 58 Hek-
tar Land mit einer Geschossflä-
che von 920 000 Quadratmetern 
vermarkten – für Wohnungen, 
Gewerbe, Handel und andere 

Dienstleistungen. Dafür muss-
te das ursprüngliche Plange-
biet im Bereich der Unteren 
Hirschmatte und um das Gelän-
de des Brieftaubenzuchtvereins 
erweitert werden – auch um die 
geplanten Sport- und Freizeit-
anlagen zu ermöglichen. Ein 
Großteil des Langmattenwäld-
chen bleibt trozdem erhalten.

Mobilität

Herzstück des Mobilitäts-
konzepts ist die Verlängerung 
der Stadtbahn vom Rieselfeld 
nach Dietenbach. Neu ist, dass 
die geplante Wendeschleife an 
der Endhaltestelle nicht gebaut 
wird. Der Korridor am östlichen 
Ortseingang macht zumindest 
theoretisch auch die Weiterfüh-
rung der Stadtbahn nach Lehen 
möglich. Außerdem wird der 
Stadtteil Dietenbach über die 
Dreisam, den Dietenbachpark 
und entlang der Südtangente an 

das städtische Radnetz ange-
schlossen, um den Autoverkehr 
im Stadtteil auf ein Minimum 
zu reduzieren. Der Rahmen-
plan verzichtet wenn möglich 
auf ebenerdige Parkplätze, der 
ruhende Verkehr soll in Quar-
tiers- und gewerbliche Tiefga-
ragen gebündelt werden.

Wie geht es weiter?

Der Gemeinderat wird vor-
raussichtlich Ende des Jahres 
über den Rahmenplan disku-
tieren. Sollte dieser zustimmen, 
entwickelt die Projektgruppe 
einen Bebauungsplan und er-
arbeitet ein Vermarktungskon-
zept – diese müssen erneut vom 
Gemeinderat abgesegnet wer-
den. Der erste von insgesamt 
sechs Bauabschnitten soll 2023 
starten und ist circa 40 Hektar 
groß. Der letzte Bauabschnitt 
wird voraussichtlich 2042 fer-
tiggestellt. 

Viel Bewegung in der Schullandschaft
Berthold-Gymnasium soll erweitert werden – Neues Gymnasium am Tuniberg empfohlen

Mit gleich drei bedeu-
tenden Botschaften 

traten Anfang der Woche 
Schulbürgermeisterin Ger-
da Stuchlik und Schulamts-
leiter Hermann Meier vor 
die Presse. Dabei informier-
ten sie über die Planungen 
für ein neues sonderpä-
dagogisches Bildungs- 
und Beratungszentrum 
(SBBZ), die Erweiterung 
des Berthold-Gymnasiums 
sowie eine neue weiterfüh-
rende Schule am Tuniberg.

Vermeintlich einfach, im 
Detail, aber doch kompliziert 
ist das zusätzliche SBBZ, das 
Stadt und Landkreis gemein-
sam planen. Der Bedarf ist 
vorhanden, doch sowohl po-
litisch als auch in der Eltern-
schaft sind sonderpädagogi-
sche Einrichtungen umstritten. 
Die einen loben ihre fachliche 
Ausrichtung, die eine optimale 
Förderung der Kinder ermög-
licht. Andere wünschen die 
inklusive Beschulung in Regel-
schulen. Doch nach intensiven 
Beratungen sieht Stuchlik im 
Gemeinderat jetzt die Bereit-
schaft, beide Wege zu gehen: 
mehr Inklusion, aber auch ein 
SBBZ-Neubau im Landkreis, 
an dem sich die Stadt mit fünf 
Millionen Euro beteiligen soll. 
Nächste Woche entscheidet da-
rüber der Gemeinderat.

Für viele überraschend 
kommt die Ankündigung der 

Verwaltung, das Berthold-
Gymnasium (BG) im Freibur-
ger Osten um zwei Klassenzü-
ge zu erweitern. Die Erklärung: 
Weil bis 2030 die Zahl der 
Gymnasiasten von derzeit 
knapp 7000 auf über 9000 stei-
gen wird, ist ein erheblicher 
Mangel an Unterrichtsräumen 
absehbar. Um schnell zusätz-
liche Kapazitäten zu schaffen, 
bietet sich dafür die Erweite-
rung eines bestehenden Gym-
nasiums an – und nur am BG 
gibt es dafür ausreichend Platz. 

Der Anbau, für den ein Ar-
chitektenwettbewerb geplant 
ist, soll nach heutigem Stand 
etwa 22,5 Millionen Euro kos-
ten. Eine erste Planungsrate 
über 500 000 Euro ist bereits 
im Haushalt enthalten. Über 
die endgültige Genehmigung 
des Vorhabens entscheidet der 
Gemeinderat in seiner Sitzung 
kommende Woche. 2025 könn-
ten die ersten Schülerinnen und 
Schüler in die neuen Räume 
ziehen.

Selbst mit der Erweiterung 

des BG und der im neuen 
Stadtteil Dietenbach geplan-
ten Gemeinschaftsschule mit 
gymnasialer Oberstufe kann 
der Bedarf in Freiburg aber 
noch nicht gedeckt werden. 
Die Stadtverwaltung schlägt 
dem Gemeinderat daher vor, 
am Tuniberg bis 2031 ein 
neues Gymnasium zu bauen. 
Eventuell kommt dafür auch 
eine gemeinsame Trägerschaft 
mit dem Landkreis infrage, 
dann könnte diese Schule sogar 
größer als die derzeit geplanten 

zwei Züge werden.
Für einen Neubau am Tuni-

berg gibt es gute Gründe. Seit 
2018 gibt es dort gar keine wei-
terführende Schule mehr, so-
dass alle Tuniberg-Kinder teils 
beträchtliche Strecken zurück-
legen müssen. Außerdem gibt 
es genug Platz für einen Schul-
neubau – und steigende Bevöl-
kerungszahlen. Einen Standort 
für die neue Schule gibt es aber 
noch nicht – der soll im Zuge 
des Rahmenplans Tuniberg ge-
funden werden. 

Wird wachsen: Am Berthold-Gymnasium sieht die Verwaltung Potenzial für einen Erweiterungsbau. Wo dieser auf dem idyllisch 
gelegen Schulgelände entstehen soll, ist noch nicht entschieden. Unser Bild zeigt den östlichen Pausenhof. (Foto: A. J. Schmidt)

Corona reißt 
Haushaltsloch

In ihrer ersten öffentlichen 
Sitzung seit Beginn der Coro-
na-Pandemie haben die Mit-
glieder des Hauptausschusses 
über die aktuelle Lage und die 
finanziellen Auswirkungen der 
Krise debattiert. Einhelliges 
Lob gab es für das schnelle und 
beherzte Agieren zu Beginn. 
Um dieses Handeln zu legiti-
mieren, hätte es aber viel früher 
wieder Gemeinderatssitzungen 
geben müssen, monierte stell-
vertretend für die meisten Ma-
ria Viethen von den Grünen.

Die finanziellen Auswirkun-
gen der Krise skizzierte Fi-
nanzbürgermeister Stefan Brei-
ter. Stand Ende April liegt die 
Gesamtbelastung für die Stadt 
einschließlich ihrer Töchter bei 
35 Millionen Euro, davon allein 
rund 16 Millionen im Haushalt 
der Stadt, beispielsweise durch 
sinkende Gewerbesteuervor-
auszahlungen. Viele Posten, 
insbesondere Steuereinnahmen 
und Schlüsselzuweisungen des 
Landes, sind aber noch gar 
nicht einkalkuliert. Auch In-
formationen über die geplan-
te Unterstützung des Bundes 
liegen noch nicht vor. Bei der 
Aussprache herrschte daher 
Einmütigkeit, jetzt nicht in 
Panik zu verfallen. Für ein 
„vorsichtiges Abbremsen, aber 
keine Vollbremsung“ bei den 
anstehenden Haushaltsberatun-
gen plädierte OB Horn. Auch 
weiterhin seien Investitionen 
für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung notwendig.
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Querformat

Das Leben  
kehrt zurück

Sonne, Feierabend und Biergarten: 
Was so gut zusammenpasst, war die 
letzten Wochen verboten. Jetzt ist es 
endlich wieder soweit: Die Gastrono
mie hat in Freiburg ihre Pforten geöff
net. Bei gebotenem Sicherheitsabstand 
und unter Einhaltung aller Hygiene
regeln dürfen wir wieder unsere Lieb
lingscafés und restaurants besuchen. 
Erfreulich für alle Brillenträger: Am 
Tisch darf der Mundschutz zum Essen 
und Trinken sogar abgelegt werden.

Damit dieses Vergnügen möglichst 
vielen vergönnt ist, hat die Stadtver
waltung kulante Regelungen beschlos
sen. So dürfen die Gastronomen auf 
Antrag ihre Außenbewirtung über die 
genehmigten Fläche ausdehnen, wenn 
der Platz dafür ausreicht. Denn auch 
hier gilt: Besser man hält sich drau
ßen als drinnen auf, um eine Infektion 
zu vermeiden. Bei den derzeitigen 
Temperaturen sollte das kein Problem 
sein. Dem Nachmittagseis oder dem 
Feierabendbier steht somit nichts mehr 
im Weg.  (Foto: A. J. Schmidt)

Stadtbau sozial 
gestalten

In der kommenden Gemeinderatssitzung wird 
über die Neukonzeption der Freiburger Stadtbau 
entschieden. Die Verwaltung hat dabei wichti-
ge Weichenstellungen angestoßen. Endlich wird 
der Beschluss beerdigt, nach dem Stadtbaumie-
ten an den Mietspiegel herangeführt werden sol-
len. Durch eine Wohnbauoffensive sollen 2500 
neue Wohnungen realisiert werden. Die Zahl der 
Hausmeister*innenstellen wird aufgestockt, auch 
eine soziale Beratung soll verstärkt in den Häusern 
etabliert werden. Ebenso sollen Mieterhöhungen 
nur dann umgesetzt werden, wenn die Kaltmiete 
nicht mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkom-
mens übersteigt.

An dieser Stelle fordern wir eine Nachjustie-
rung. 30 Prozent des Haushaltseinkommens sind 
ein anerkannter Richtwert. Jedoch gilt dieser all-
gemein für die Warmmiete. Wir schlagen deshalb 
vor, dass der sogenannte Sozialbonus schon bei  
25 Prozent des Haushaltseinkommens für die Kalt-
miete greift.

Zudem ist es aktuell in Freiburg noch immer 
schwierig, barrierefreie Wohnungen zu finden. 
Deshalb sollte die Stadtbau auch in diesem Be-
reich Vorreiterin sein. Wir fordern daher, dass alle 
Neubauwohnungen der Stadtbau nach barrierefrei-
en Standards umgesetzt werden müssen. Denn im 
Neubau halten sich Mehrkosten in Grenzen.

Zudem wollen wir die Stadtverwaltungen be-

Für ein Gymnasium  
am Tuniberg

Die Stadt wächst kontinuierlich und damit auch 
die Zahl künftiger Schülerinnen und Schüler. An 
den Freiburger Gymnasien wird folglich in den 
nächsten Jahren ein deutliches Defizit an Unter-
richtsräumen vorhanden sein. Ein weiteres Gym-
nasium muss gebaut werden. 

Vor einem Neubau soll jedoch zuerst das Bert-
hold-Gymnasium für ca. 22 Millionen Euro erwei-
tert werden. Dagegen wäre nichts einzuwenden, 
ließe man die extrem kritische Finanzlage außer 
Acht. Die Steuereinnahmen werden aufgrund der 
Corona-Krise dramatisch einbrechen, und das 
nicht nur im laufenden Jahr. Prioritäten müssen ge-
setzt werden. Im Hinblick auf die zu erwartenden 
finanziellen Probleme der Stadt steht deshalb nach 
unserer Einschätzung die Erweiterung des Bert-
hold-Gymnasiums in unmittelbarer Konkurrenz 
zur Verwirklichung einer weiterführenden Schule 
am Tuniberg, die jedoch dringend erforderlich ist. 

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode 
war der Gemeinderat einhellig der Meinung, dass 
die Schulversorgung am Tuniberg nur noch als 
skandalös zu bezeichnen ist. Nach der Grundschu-
le wird jedes Kind Fahrschüler, egal welche wei-
terführende Schule ausgewählt wird. Deshalb hatte 
sich der Gemeinderat auch an die Landesregierung 
gewandt, um hier schnellstens eine Änderung zu 
erreichen. Leider ohne Erfolg.

Die Ortschaften am Tuniberg bringen sehr viel 
in die Stadt ein, seien es Wohngebiete oder Ge-
werbeflächen, die Schulinfrastruktur steht jedoch 
in keinem Verhältnis zu den stark wachsenden 
Bevölkerungszahlen. Deshalb ist es für uns eine 
absolute Pflichtaufgabe, die heutige Schulsituation 
sofort zu ändern. Die Freien Wähler fordern dieses 
Gymnasium, zumal der Landkreis grundsätzliches 
Interesse an einer Beteiligung daran bekundet, 
was der allgemeinen Finanzlage entgegenkommt.  
 (Gerlinde Schrempp)

Tuniberg-Gymnasium 
muss so rasch wie 
möglich kommen

Der Bau eines Gymnasiums in einer der Tuni-
berg-Ortschaften ist seit Jahren im Gespräch. Seit 
Längerem ist bekannt, dass es in Freiburg einen 
steigenden Bedarf an Gymnasialplätzen gibt. 
„Der Bau eines neuen Gymnasiums ist wichtig, 
um auch in Zukunft für die Freiburger Schüle-
rinnen und Schüler Gymnasialplätze ausreichend 
bereitstellen zu können.  Umso mehr freut es uns, 
dass die Stadtverwaltung sich für den Standort 
Tuniberg ausgesprochen hat“, so Klaus Schüle, 
unser bildungspolitischer Sprecher.

Bislang müssen die Kinder und Jugendlichen 
aus den Tuniberg-Ortschaften die tägliche Fahrt 
nach Freiburg auf sich nehmen, um eine wei-
terführende Schule zu besuchen. Erst am Ende 
dieses Jahrzehnts soll die neue Schule für die 
Schüler und Schülerinnen bereitstehen. Wir hat-
ten Anfang Februar in Opfingen erneut zu einem 
Diskussionsforum über Bildungspolitik geladen. 
Im intensiven Austausch mit Bürger_innen, Orts-
vorsteher_innen und Ortschaftsrät_innen wurde 
der dringende Bedarf an Gymnasialplätzen am 
Tuniberg noch einmal deutlich.  Angesichts der 
bereits sehr langen Wartezeit auf die politische 

Ja zum 
Stadtbauausbau

Im September haben wir den Oberbürgermeis-
ter in einem Brief aufgefordert, zügig das Thema 
Stadtbauausbau anzugehen. „Stadtbahnprojekte 

benötigen einen langen Pla-
nungsvorlauf. Deswegen müs-
sen wir jetzt die Weichen für 
einen weiteren Ausbau stellen. 
Taktverdichtungen benötigen 
neue Fahrzeuge – auch hier 
gibt es einen langen Vorlauf“, 
so Sophie Schwer, stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende. 
Deshalb haben wir Grünen auf 
rasche Entscheidungen für die 
Planung und den Bau der Linie 

nach St. Georgen, die Fertigstellung der Messeli-
nie durch eine zweite Bahnquerung und den Aus-
bau der Linie 1 nach Littenweiler gedrängt.

Im nun vorgelegten Papier zum Stadtbahnaus-
bau 2030 sind diese Linien – auch die Verlänge-
rung der Linie in den neuen Stadtteil Dietenbach 
– alle berücksichtigt. „Besonders wichtig ist es, 
die Planung für eine Stadtbahn St. Georgen end-
lich auf solide Füße zu stellen“, so Stadtrat Ti-
mothy Simms. „Denn St. Georgen ist der bevöl-
kerungsreichste Stadtteil ohne eigene Stadtbahn, 
diese Linie hat ein großes Umsteigepotenzial.“ 

In der Krise: 
Öffentlichen Raum 
besser nutzen

Studien zeigen, dass eine Ansteckungsgefahr 
für Corona besonders in geschlossenen Räumen 
besteht. Deshalb gilt es, den öffentlichen Raum 
stärker als bisher für Veranstaltungen und auch 
für die Gastronomie zu nutzen. Die Gastronomie 
ist durch die aktuelle Krise besonders hart getrof-
fen, und bestehende Außensitzflächen können 

aufgrund der Hygieneregeln 
nicht mehr so eng belegt und 
wie in der Vergangenheit ge-
nutzt werden. 

Unser gemeinsamer Vor-
stoß mit CDU und FDP/BfF 
war erfolgreich, und die Stadt 
wird künftig Außensitzflächen 
temporär erweitern. „Dafür 
könnten auch Parkplätze vor 
Lokalen genutzt werden“, so 
Stadtrat Timothy Simms. „So 

kann auch Lokalen geholfen werden, die bislang 
keine Außensitzflächen haben.“ Wir erwarten, 
dass die Verwaltung hier möglichst unbürokra-
tisch hilft. 

Auch für die Kultur können Außenspielorte im 
Sommer eine Perspektive sein, denn Veranstaltun-
gen in geschlossenen Räumen werden aufgrund 
von Abstandsgeboten nur sehr reduziert möglich 
sein. Zahlreiche Veranstaltungsräume und Büh-

Die Grünen 
Tel. 70 13 23, E-Mail: fraktion@gruene-freiburg.de 
fraktion.gruene-freiburg.de

CDU 
Tel. 2 01-18 10, cdu-fraktion@stadt.freiburg.de 
cdu-fraktion-freiburg.de

JUPI 
Tel. 2 01-18 90, www.jupi-freiburg.de 
E-Mail: info@jupi-freiburg.de

Freie Wähler (FW) Tel. 2 01-18 50 
fraktion@freie-waehler-freiburg.de 
www.freie-waehler-fraktion-freiburg.de

nen sind so klein, dass Veranstaltungen kaum 
sinnvoll durchführbar sind.

Ja zur Gemeinschafts-
schule am Tuniberg

Mit der Schließung der Werkrealschule in Op-
fingen haben wir uns dafür ausgesprochen, dass 
am Tuniberg wieder eine weiterführende Schule 
angesiedelt wird. Denn damit unsere Freiburger 
Ortschaften am Tuniberg weiterhin attraktiv für 

Familien bleiben, braucht es 
dort ein gutes Schulangebot. 
Schulen sind mehr als Lernor-
te, sie bereichern das Leben vor 
Ort. Auch für die weitere gute 
Entwicklung der Ortschaften ist 
dies zentral – Stichwort: Rah-
menplan Tuniberg. Nun steht 
der Grundsatzbeschluss an. 

„Wir wollen eine Schule, die 
möglichst vielen Kindern eine 
schulische Heimat bietet und 

Vielfalt unter einem Dach bietet“, so Nadyne 
Saint-Cast, stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de. „Eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer 
Oberstufe könnte ALLEN Kindern der Tuniberg-
gemeinden ein weiterführendes Schulangebot un-
terbreiten und so kurze Schulwege ermöglichen.“

Die Entscheidung, welcher Schultyp dort ange-
siedelt wird, muss nicht jetzt fallen. Sinnvoll wäre 
es, diese Entscheidung erst nach einer Bürger-
beteiligung zu fällen, die Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Schulkonzepte herausarbeitet. 
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Entscheidung für die neue Schule ist es dringend 
erforderlich,  das Gymnasium nun so früh wie 
möglich in Betrieb zu nehmen. Die Aufrechter-
haltung einer weiterführenden 
Schule ist vertraglich zwischen 
der Stadt Freiburg und der Ort-
schaft Opfingen festgeschrie-
ben. Doch seit der Schließung 
der Werkrealschule 2017 hat 
der Tuniberg keine weiterfüh-
rende Schule mehr. Die hohe 
Zahl an Kindern und das steti-
ge Bevölkerungswachstum der 
Tuniberg-Ortschaften steigern 
den Bedarf weiter.

Daher sieht Klaus Schüle zeitliche Optimie-
rungsmöglichkeiten: „Wir sollten alles daran 
setzen, das Planungsverfahren für die neue Schu-
le zu beschleunigen.“ Unsere Fraktion hat aus 
diesem Grund gemeinsam mit den Fraktionen 
SPD/Kulturliste, FW und FDP/BFF eine Anfra-
ge an den Oberbürgermeister gestellt. Wir wollen 
von der Stadtverwaltung wissen, ob das Projekt 
„Gymnasium Tuniberg“ nicht schneller durchge-
zogen werden kann.  Bei der Standortsuche sehen 
wir – wie auch die Ortschaftsräte des Tunibergs 
– zum Beispiel Potenzial, das Verfahren zu be-
schleunigen. „Es ist an der Zeit, dass die Schüle-
rinnen und Schüler aus den Tuniberg-Ortschaften 
ihre weiterführende Schule zurückbekommen“, 
so Klaus Schüle.

auftragen, eine Studie durchzuführen, die den 
stadtweiten Bedarf an barrierefreien Wohnungen 
erhebt. Jede Wohnung, die Menschen mit Behin-
derung besuchen können, ist ein Gewinn für die 
Inklusion. Letztlich profitieren aber alle Menschen 
von Aufzügen, großzügigen Bädern und Abstell-
plätzen für Rollstühle oder Kinderwagen.

Erfahrung mit Inklusion an Schulen
Unser Stadtrat Ramon Kathrein möchte gerne 

wissen, wie gut oder schlecht es in Freiburg um die 
inklusive Beschulung von Kindern mit sonderpäd-
agogischem Förderanspruch steht. Wie gut funktio-
niert die inklusive Beschulung von Kindern, gibt es 
Wünsche und Verbesserungsvorschläge oder auch 
Lob? Für ihn sind die persönlichen Erfahrungen 
enorm wichtig, um die Anliegen im Gemeinderat 
bestmöglich vertreten zu können. Mit Einverständ-
nis würde er auch einige Berichte anonymisiert ver-
öffentlichen. Wir bitten um Erfahrungsberichte an 
ramon.kathrein@jupi-freiburg.de.

DIE GRÜNEN
im Freiburger
Gemeinderat
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Sicherer Neustart für 
den Breitensport

Die Fussballbundesliga ist wieder gestartet, 
und der SC Freiburg hat dabei in Leipzig eine 

gute Figur gemacht. Doch der 
Breitensport in Freiburg ist 
nicht in so guter Verfassung. 
Seit rund zwei Monaten sind 
dort die Hallen leer, die Plätze 
verwaist, die Gerätschaften ver-
räumt. Nach wie vor muss die 
Gesundheit der Sportler*innen, 
Übungsleitenden und der vielen 
Menschen im Hintergrund Pri-
orität haben. Deshalb ist es nun 

Aufgabe der Kommunalpolitik, Möglichkeiten 
anzubieten und Lösungen aufzuzeigen, wie auch 
im Breitensport ein Neustart sicher und verant-
wortungsvoll angegangen werden kann.

Zum einen bedeutet das, für die Vereine 
Ressourcen bereitzustellen, um die Einhal-
tung von Hygienevorschriften zu gewährleis-
ten. Es gibt Überlegungen, bei einer Rückkehr 
zur sportlichen Betrieb in jedem Verein eine*n 
„Hygienebeauftragte*n“ zu designieren. Die 
Stadt muss dann sicherstellen, dass diese auch die 
notwendige Kenntnis und Ausrüstung besitzen. 
Das kann durch Schulungsangebote passieren, 
aber auch über die Bereitstellung von „Hygiene-
Starter-Kits“, die grundlegendes Info-Material 
und Hygiene-Equipment enthalten.

Zum anderen müssen wir uns darum sorgen, 
dass für viele Vereine der Stillstand wirtschaftli-
che Einbußen bis hin zur Existenzbedrohung be-
deutet. Auch hier ist es unsere Aufgabe, Vereinen 
unter die Arme zu greifen. Dafür muss Freiburg 
einen Hilfsfonds bereitstellen, auf den Vereine zur 
Existenzsicherung zugreifen können. Auch die 
Nutzungsgebühren für Sportplätze und -hallen 
sollten wir für absehbare Zeit aussetzen. Dafür 
bereit stehen etwa Mittel, die durch ausfallende 
Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr frei werden.

Diese und weitere Vorschläge hat unser Stadtrat 
Franco Orlando auch in einem offenen Brief an 
Bürgermeister Breiter vorgetragen, und wir wer-
den uns auch im Gemeinderat, sobald dieser in 
der kommenden Woche wieder seine Arbeit auf-
nimmt, dafür einsetzen.

Eine Stadt für alle Tel. 2 01-18 70, 
E-Mail: fraktion@eine-stadt-fuer-alle.de 
www.eine-stadt-fuer-alle.de

SPD / Kulturliste Tel. 2 01-18 20 
spd-kulturliste@stadt.freiburg.de 
www.spd-kulturliste.de

FDP/BfF 
Tel. 2 01-18 60, Fax 2 01-18 69 
FDP-BFF-fraktion@stadt.freiburg.de

Freiburg Lebenswert (FL) 
Tel. 2 01-18 30 
E-Mail: FL-Stadtraete@stadt.freiburg.de

AfD 
Facebook: Freiburgs Alternative 
E-Mail: gemeinderat@afd-freiburg.de

FSB-Neuaufstellung 
nur möglich dank WiM 
und Bürgerentscheid

Eine Neuaufstellung der Stadtbau ist überfällig. 
Die Vorlage der Stadt geht in die richtige Richtung. 
Insbesondere die Abkehr von der Heranführung 
der Mieten an den Mietspiegel und die Verlage-
rung mietenpolitischer Entscheidungen zurück in 
den Gemeinderat sind richtig. Diese Entwicklung 
ist u. a. ein Erfolg der Mieter*innenbewegung. 
Wäre der Stadtbauverkauf nicht u. a. durch „Woh-
nen ist Menschenrecht“ verhindert worden, hätte 
die Stadt ein wesentliches wohnungs- und sozial-
politisches Steuerungselement verloren. 

Die Neuaufstellung ist ein wichtiger Zwischen-
schritt. Auch wenn die Miethöhen in Zukunft be-
grenzt werden, hat damit noch keine Umkehr der 
Entwicklungen der letzten Jahre stattgefunden. 
Weiterhin sind alle Mieten in der Stadt zu hoch, 
auch die der Stadtbau. Die Versorgung mit Wohn-
raum ist eine gemeinsame Aufgabe und ein Men-
schenrecht. Der kommunale Wohnungsbau muss 
aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Ren-
diten und Profite mit der Miete erfordern einen 
landesweiten Mietendeckel.

Wir unterstützen den Einwohner*innenantrag 
für einen fünfjährigen Mietstopp, gerade vor dem 
Hintergrund, dass in Folge der Corona-Pandemie 
viele Menschen mit heftigen Einkommensein-
bußen rechnen müssen. Zumindest erwarten wir 
aber eine Verlängerung auf Minimum drei Jahre, 
sodass alle Mieter*innen einmal in den Genuss 
einer Mieterhöhungspause kommen. 

Die durchschnittliche Mietobergrenze auf 
25 % unter dem Mietspiegel festzusetzen, kann 
ein Zwischenschritt sein. Das passt aber nur, 
wenn bei der Berechnung die geförderten Mie-
ten nicht mit einbezogen werden und somit der 
Gesamtdurchschnitt weiter für alle Mieter*innen 
verbessert wird. Die Evaluation nach zwei Jahren 
muss zu weiteren Mietentlastungen führen.

Die finanzielle Stärkung der Stadtbau über 
Einlagen und Grundstücke ist eine alte Forderung 
unserer Listen. Die übertragenen Grundstücke 
müssen aber vor Weiterveräußerung geschützt 
werden. Die Beantragung des Sozialbonus muss 
jederzeit möglich sein. Niemand soll mehr als 
27 % (statt wie von der Verwaltung vorgeschlagen 
30 %) vom Einkommen für Miete ausgegeben 
müssen, auch dann, wenn im Fall einer ggf. zu 
großen Wohnung kein Ersatz bereitgestellt wer-
den kann. Das muss auch für sanierte Wohnungen 
aus dem Soziale-Stadt-Programm gelten.

Perspektivisch wollen wir eine Stärkung 
der Mieter*innenmitbestimmung. Die 
Mieter*innen dürfen nicht nur als Nutzer*innen 
betrachtet werden, sondern brauchen eine akti-
ve Rolle in der Gestaltung ihres Wohnumfelds, 
zum Wohl der Quartiere und der Entwicklung der 
Stadtbau, z. B. über Mieter*innen- und Quartiers-
versammlungen. Stärkung und Verankerung des 
Mieter*innenbeirats müssen im Gesamtkonzept 
der Stadtbau immer mitgedacht werden.

Paradigmenwechsel 
bei der FSB

Am kommenden Dienstag wird die Freiburger 
Stadtbau ein Stück sozialer. Denn der Gemeinde-
rat wird unsere langjährige Forderung, die FSB-
Mieten nicht länger an den Mietspiegel heran-
zuführen, endlich beschließen. Dafür haben wir 
lange gekämpft, jetzt endlich findet dieser Para-
digmenwechsel statt. „Damit ist klar, dass es bei 
der Stadtbau nicht um Gewinnmaximierung geht, 
sondern um faire Angebote für Menschen mit 
geringem Einkommen und Normalverdienende“, 
meint Julia Söhne, Fraktionsvorsitzende. 

Sozialbonus: Maximal 30 % vom Einkommen
Die vielleicht größte Neuerung in der Freibur-

ger Mietenpolitik ist aber die Einführung eines 
Mietbelastungsquotienten von 30 Prozent, der so-
genannte FSB-Sozialbonus. Der Sozialbonus wird 
in Relation zum Nettoeinkommen gewährt. An-
tragsberechtigte Mieter*innen bezahlen danach 
für ihre Miete nicht mehr 
als 30 Prozent ihres Ein-
kommens. Mit dem FSB-
Sozialbonus sollen vor 
allem einkommensschwa-
che und mittlere Haushalte 
entlastet werden. „Genau 
diese Haushalte leiden un-
ter Mieterhöhungen besonders massiv. Damit ist 
jetzt Schluss! Wir führen deutschlandweit als erste 
Stadt diese einkommensgerechte Unterstützung 
ein“, führt Walter Krögner, wohnungspolitischer 
Sprecher, weiter aus.

SPD/Kulturliste für Wohnbauoffensive
Ein weiterer wichtiger Baustein des neuen 

Konzepts ist die Wohnbauoffensive. „In den letz-
ten Jahren wurde viel zu wenig in die Erweiterung 
des Wohnungsbestands der FSB investiert“, meint 
Renate Buchen, baupolitische Sprecherin. Das 
vorgelegte Konzept sieht vor, dass die Stadtbau 
in den nächsten zehn Jahren 2500 neue Wohnun-
gen baut. „Damit kommen wir auf der einen Seite 
unserem Anspruch nach, deutlich mehr Mietwoh-
nungen in Freiburg zu errichten, auf der anderen 
Seite erhöhen wir den Einfluss der Stadtbau auf 
den Freiburger Wohnungsmarkt. Beides sind rich-
tige Ansätze, die wir vollumfänglich unterstützen. 
Jeder Euro, der in die Wohnungsbauoffensive an-
gelegt wird, ist ein gut angelegter Euro“, so Rena-
te Buchen weiter. 

Wir werden die nächsten zwei Jahre bis zur 
Evaluierung die Umsetzung der Maßnahmen kri-
tisch begleiten. Änderungsbedarf sehen wir be-
reits bei der Anwendung des FSB-Sozialbonus: 
Dieser soll nach Meinung der Fraktion auch für 
die Mietverhältnisse umgesetzt werden, bei denen 
aktuell keine Mieterhöhung ansteht. Ein entspre-
chender Antrag wird eingebracht. „Wir freuen 
uns, dass es mit der Neuausrichtung der Stadtbau 
nun wirklich los geht und unser jahrzehntelanger 
Einsatz für eine sozialere Ausrichtung der FSB 
endlich Früchte trägt“, meint Walter Krögner 
abschließend.

Die Erbpacht  
ist tot!

Aber unser Gemeinderat will das nicht einse-
hen. Seit einem Beschluss im Herbst 2018 werden 
Grundstücke in städtischem Besitz nicht mehr 
verkauft. Unabhängig davon, ob es sich um große, 
für den Stadtbau relevante, Grundstücke handelt, 
oder um Streubesitz. Also vereinzelte kleinere 
Grundstücke ohne Relevanz für die Entwicklung 
Freiburgs. 

Wozu das führt? Erben, die in ein so erworbe-
nes Haus nicht einziehen können, haben eine un-
verkäufliche Immobilie an der Backe. Erbbauzin-
sen vom mehreren Tausend Euro per annum sind 
bei den heutigen Bodenrichtwerten und Erbbau-
zinsen von 4 % schnell fällig. Die Immobilie, ein 
älterer Bungalow beispielsweise, ist sanierungs-
bedürftig. Die Konsequenz: Statt Wohnraum 
und Eigentum zu schaffen, wird Wohnraum 
vernichtet. Grundstücke verwildern, Häuser ste-
hen leer und verfallen. In Landwasser gibt es hier 
einige Beispiele. Der Gemeinderat muss daher 
dringend gegensteuern und zumindest kleinere 
Grundstücke wieder verkaufen. Das freut auch 
die Stadtkasse.

Was größere Baugebiete angeht, wie beispiels-
weise „Alter Sportplatz Ebnet“, wird weiterge-
wurstelt in Verkennung, dass das Erbbaurecht 
aus der Zeit gefallen ist. Bei enorm gestiegenen 
Bodenrichtwerten, unter anderem durch die Euro-
krise, können keine Fantasiezinsen mehr verlangt 
werden. Im derzeitigen Zinsumfeld sind schon 
2  % mittelmäßig attraktiv. Die Lösung: Größere 
Baugebiete an die Stadtbau übertragen, um dort 
bezahlbare Wohnungen für Familien mit Kindern 
zu bauen.

Bauen und Wohnen 
nach Corona

Schon jetzt ist absehbar, dass die Politik nach 
Corona wieder mit dem Dogma des Neubaus 
plant: Man diskutiert über erleichterte Kredi-
te und mehr Bauland. Doch Bauen schadet dem 
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Klima; allein die Zementherstellung verursacht 
acht Prozent der weltweiten Treibhausgase. Da-
rum brauchen wir einen kli-
mafreundlichen Neustart der 
Bau- und Wohnungswirtschaft 
nach Corona. Das fordert der 
Bauexperte und Autor Dani-
el Fuhrhop in der Neuauflage 
seines Buches „Verbietet das 
Bauen!“

In einer Liste der „100 Werk-
zeuge für Wohnraum in Altbau-
ten“ zeigt er zahlreiche Mög-
lichkeiten auf, wie man sinnvoll 
und vor allem nachhaltig Wohnraum schaffen 
kann, ohne immer weiter neu zu bauen. „Neu-
bau“, so meint er, „schadet nicht nur dem Klima, 
er beseitigt auch nicht den Wohnungsmangel: Es 
gibt rechnerisch einen Bauüberfluss, es werden 
also mehr Wohnungen gebaut, als für den Bevöl-
kerungszuwachs nötig wären.“ Trotzdem fehlt 
Wohnraum in Boomstädten, während anderswo 
Wohnungen leerstehen. Auch der Bund Deut-
scher Architekten (BDA) warnt inzwischen: „Der 
Traum vom ewigen Wachstum ist vorbei. Bauen 
muss vermehrt ohne Neubau auskommen!“

 (Dr. Wolf-Dieter Winkler)

Übersicht über die Lockerung  
der Corona-Verordnung

Sport im Freien und Familientreffen eingeschränkt wieder möglich

Seit dem 11. Mai gilt eine 
überarbeite Fassung der 

Corona-Landesverordnung. 
Darin wurden weitrei-
chende Lockerungen der 
bisherigen Maßnahmen 
zur Eindämmung des 
Coronavirus beschlossen.

Allerdings gilt auch wei-
terhin, sich und andere Perso-
nen durch das Einhalten der 
bestehenden Abstands- und 
Hygieneregeln zu schützen – 
Stichwort „social distancing“. 
Steigen die Infektionszahlen 
wieder, müssen die jetzt be-
schlossen Lockerung zurück-
genommen werden. Maßgeb-
lich bleibt dabei die Vorgabe 
der Bundesregierung, dass es 
in den Landkreisen und Städ-
ten binnen einer Woche nicht 
mehr als 50 Neuinfektionen 
pro 100 000 Einwohner geben 
darf.

Sport im Freien
Grundsätzlich ist jede Sport-

art in öffentlichen und privaten 
Freiluftsportanlagen erlaubt, 
solange der Mindestabstand 
von 1,5 Metern gewährleis-
tet wird und nicht mehr als 
fünf Personen in einer Gruppe 
zusammen trainieren. Kon-
taktsportarten sind also aus-
geschlossen, außerdem jeder 
Sport, der in geschlossenen 
Räumen stattfindet.

Achtung: Abseits öffentli-
cher und privater Freiluftsport-
anlagen, etwa auf Straßen, 
Wanderwegen oder Trimm-
Dich-Pfaden, gelten nach wie 
vor die allgemeinen Kontakt-
beschränkungen.

Treffen in der Öffentlichkeit
Ab sofort dürfen sich zwei 

Haushalte im öffentlichen 
Raum treffen, ohne dass die 
Personenzahl relevant ist. 

Wichtig: Im öffentlichen Raum 
ist „Familie“ gleichbedeutend 
mit „Haushalt“. Zwei Familien, 
die in unterschiedlichen Haus-
halten leben, dürfen sich also 
in der Öffentlichkeit nicht mit 
einer weiteren Person treffen.

Private Treffen
Im privaten Raum gilt wei-

terhin, dass sich nur fünf Perso-
nen gleichzeitig treffen dürfen. 
Der Garten gilt wie die Woh-
nung als privater Raum. Aus-
genommen von den Kontaktbe-
schränkungen ist jetzt aber die 
erweiterte Familie (also alle in 
gerader Linie Verwandten) so-
wie Mitglieder eines weiteren 
Haushalts.

Aber: Es gilt weiterhin, ins-
besondere die Risikogruppen 
zu schützen. Der Besuch bei 
den eigenen Großeltern oder 
Eltern sollte also gut überlegt 
sein. 

„Ganz weit weg  
vom Regelbetrieb“

OB Horn vermisst Klarheit der Landesregierung bei Kinderbetreuung

Deutliche Worte fanden 
Oberbürgermeister 

Martin Horn und die für Ki-
tas zuständige Bürgermeis-
terin Gerda Stuchlik über 
die jüngsten Ankündigun-
gen der Landesregierung 
zum Ausbau der Kinder-
betreuung. Auch nach der 
seit vergangenem Montag 
gültigen Lockerung sei 
man „ganz weit weg vom 
Regelbetrieb“, so Stuchlik.

„Schritte in Richtung ei-
nes eingeschränkten Regelbe-
triebs“ hatte Landeskulturmi-
nisterin Susanne Eisenmann 
Anfang der Woche verkündet. 
Doch die in der neuen Lan-
desverordnung genannte Ober-
grenze von 50 Prozent Ma-
ximalauslastung ist in vielen 
Freiburger Kitas bereits durch 
die erweiterte Notbetreuung 
erreicht. Die von vielen Eltern 

benötigte und erhoffte Erleich-
terung wird es daher zunächst 
nicht geben. „Diese Botschaft 
wird maximale Unsicherheit 
auslösen“, machte Oberbür-
germeister Martin Horn denn 
auch keinen Hehl aus seiner 
Verwunderung über das Vorge-
hen der Landesregierung. „Wir 
brauchen einen klaren, verläss-
lichen Fahrplan.“

Immerhin ist es den Verant-
wortlichen bei der Stadtver-
waltung, allen voran Gabriele 
Wesselmann, der Leiterin des 
Amts für Kinder, Jugend und 
Familie, gemeinsam mit Bür-
germeisterin Gerda Stuchlik in 
der Kürze der Zeit gelungen, 
mit allen Kita-Trägern ein ge-
meinsames Vorgehen festzu-
legen, nach welchen Kriterien 
die wenigen noch freien Plätze 
zu vergeben sind. Zusätzlich 
zu den bereits jetzt notbetreu-
ten Kindern, bei denen beide 

Eltern systemrelevant sind 
oder die Arbeitsplätze mit Prä-
senzpflicht haben, sollen jetzt 
vorrangig Kinder mit hohem 
Förderbedarf betreut werden, 
danach Vorschulkinder und 
schließlich Kinder ohne Zu-
gang zur deutschen Sprache.

Insgesamt stehen aber nur 
wenige zusätzliche Plätze zur 
Verfügung, wie Gabriele Wes-
selmann erläuterte. Denn die 
vom Land vorgegeben 50 Pro-
zent können in vielen Einrich-
tungen gar nicht ausgeschöpft 
werden, da die räumlichen Vor-
aussetzungen nicht ausreichen, 
um gleichzeitig auch die stren-
gen und weiterhin gültigen 
Hygienevorschriften zu erfül-
len. Viele Kinder werden also 
auch in den nächsten Wochen 
zu Hause bleiben müssen. Ein 
Rechtsanspruch auf Betreu-
ung, so das Kultusministerium, 
besteht aktuell nicht. 
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Ausbau- und Neubaustrecke  
Karlsruhe – Basel,  

Planfeststellungsabschnitt  
8.2 Freiburg – Schallstadt

Einleitung des Anhörungsverfahrens durch das Regierungspräsidium 
Freiburg und Auslegung der Planunterlagen zur Einsichtnahme

Die DB Netz AG hat die Feststellung des Planes nach § 18 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) i. V. m. §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) für die 
Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe – Basel im Planfeststellungsabschnitt 8.2 
Freiburg - Schallstadt beantragt. Das Regierungspräsidium Freiburg führt für das 
Bauvorhaben das Anhörungsverfahren nach § 18a AEG i. V. m. § 73 VwVfG durch.
1.
Die DB Netz AG realisiert im Rahmen des Projekts Ausbau- und Neubaustrecke 
Karlsruhe – Basel den viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn. Es ist im Bundes-
verkehrswegeplan als Projekt mit vordringlichem Bedarf eingestuft. Der Ab-
schnitt 8.2 ist Teil der Güterumfahrung Freiburg. Er hat eine Länge von rund 17 
Kilometern und erstreckt sich entlang der Bundesautobahn 5 von der Gemar-
kungsgrenze zwischen der Gemeinde March und der Stadt Freiburg im Norden 
bis zur Gemeindegrenze zwischen Schallstadt und Bad Krozingen im Süden. Be-
standteil der Planung ist auch der ca. 2.200 Meter lange Mengener Tunnel. Die 
Strecke ist als Güterverkehrsstrecke geplant und für eine Höchstgeschwindigkeit 
von 160 km/h ausgelegt.
Der Lärmschutz wird als sogenannter Vollschutz realisiert. Das heißt, dass die 
zulässigen Grenzwerte allein aufgrund aktiver Schallschutzmaßnahmen, also 
Maßnahmen an der Strecke, nicht überschritten werden.
Als aktive Schallschutzmaßnahmen sind im PfA 8.2 sowohl Schallschutzwände als 
auch Schallschutzgalerien sowie Schienenstegdämpfer vorgesehen.
Auf der Ostseite der Strecke sind an folgenden Orten Schallschutzwände ge-
plant: Tunisee, Gewerbegebiet Hochdorf, Landwasser, Lehen, Mundenhof, Moos-
wald (südlich der Kreisstraße 9853 Weingarten – Opfingen, „Opfinger Straße“) 
und Mengen. Westlich der Neubaustrecke sind Schallschutzwände im Bereich 
von Holzhausen/Benzhausen, Hochdorf, Forellenhof/Umkirch, Tiengen und Mun-
zingen vorgesehen. Die Wände sollen mit unterschiedlichen Höhen zwischen 2,0 
m und 6,5 m errichtet werden. Schallschutzgalerien sind geplant auf Höhe der 
Ortslagen Benzhausen, Hochdorf und im Bereich des Mundenhofs.
Zur Kompensation der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur- und 
Landschaft sind Maßnahmen vorgesehen:
•  Angrenzend an den Rand der Trasse sind auf öffentlichen und privaten Flä-

chen landschaftspflegerische Maßnahmen geplant.
•  Zudem sind im Nah- und Fernbereich des Vorhabens landschaftspflegerische 

Maßnahmen vorgesehen. Diese Maßnahmen befinden sich in:
•  Freiburg im Breisgau (Gemarkung Freiburg: Gewanne Karthauswiese, Zährin-

ger Neumatten, Mooswald Nord; Gemarkung Hochdorf: Gewanne Gräble-
matte, Absmatte, Oberlinkmatt, Christacker, Stöcklisreute, Bickelreute, Distr. 
Mooswald; Gemarkung Waltershofen: Gewann Stauden, Distr. Waltershofe-
ner Wald; Gemarkung Opfingen: Distr. Opfinger Wald, Wildbrunnenbächle; 
Gemarkung Tiengen: Arlesheimer See, Gewanne Großvaterswald, Holzmat-
ten, Kuhlagerbächle; Gemarkung Munzingen: Gewann Rohrmatten),

•  March (Gemarkung Hugstetten, entlang der Dreisam: Gewanne Pfaffenmat-
te, Schwarzmatte),

•  Umkirch (Gemarkung Umkirch, entlang der Dreisam: Gewanne Dreisammat-
ten, Neumatten, Wieblern),

•  Bad Krozingen (Gemarkung Hausen an der Möhlin: Gewanne Bodenmatten, 
Grezhauser Feld, Innere Hart, Breitwegmatten),

•  Sasbach am Kaiserstuhl (Gemarkung Jechtingen) und
•  Hartheim am Rhein (Gemarkung Hartheim: Gewann Rosswört, Gemeinde-

wald Distr. I).
2.
Die Planunterlagen für das Vorhaben mit dem Erläuterungsbericht und den Un-
terlagen zu den Umweltauswirkungen liegen

von Freitag, den 29. Mai 2020, 
bis einschließlich Freitag, den 10. Juli 2020, 

im Erdgeschoss des Foyers im Altbau Technisches Rathaus, 
Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg im Breisgau, 

während der Öffnungszeiten
 Montag:  8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 
 Dienstag:  8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 
 Mittwoch:  8.00 – 12.00 Uhr 
 Donnerstag:  8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr 
 Freitag:  8.00 – 12.00 Uhr

zur Einsicht aus. Ein barrierefreier Zugang ist möglich. Wegen möglicher Ein-
schränkungen auf Grund der Corona-Pandemie wird empfohlen die Planeinsicht 
über das Internet vorzunehmen.
Der Einsichtnahmezeitraum wurde wegen der Ferienzeit über den gesetzlich vor-
gesehenen Zeitraum von einem Monat hinaus verlängert.
Die ausgelegten Unterlagen können ab Beginn der Auslegung am 29. Mai 2020 
auch auf der Internetseite www.rp-freiburg.de unter der Rubrik „Aktuelles“ 
bzw. auf der Seite 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt2/Ref24/Seiten/Planfeststellung.aspx 
unter der Rubrik „Eisenbahnen“ eingesehen werden.
3.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann ab Beginn der 
Auslegung drei Monate, also bis einschließlich

Freitag, den 28. August 2020,

schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Regierungspräsidium Freiburg 
Referat 24, 79083 Freiburg im Breisgau (schriftlich) 
bzw. Kaiser Joseph Straße 167 
79098 Freiburg im Breisgau (zur Niederschrift)
oder bei der 
Stadt Freiburg im Breisgau 
Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung 
Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg im Breisgau (schriftlich) 
bzw.  
Stadt Freiburg im Breisgau 
Fehrenbachallee 12 
Altbau Technisches Rathaus, Erdgeschoss 
79106 Freiburg im Breisgau (zur Niederschrift)

Einwendungen gegen den Plan erheben (Einwendungsfrist). Die Einwendungs-
frist wurde aufgrund des erheblichen Umfangs der Unterlagen verlängert.
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschrif-
ten befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die 
Entscheidung nach § 74 VwVfG einzulegen, werden hiermit entsprechend von 
der Auslegung des Plans benachrichtigt. Gleichzeitig wird ihnen Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb der oben genannten Einwendungsfrist gegeben.
Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. Stellungnahme beim 
Regierungspräsidium Freiburg oder beim Bürgermeisteramt maßgeblich. Mit 
Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des 
Vorhabens alle Einwendungen gegen den Plan ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt entsprechend auch für Stel-

lungnahmen der Vereinigungen.
Mit dem Beginn der Offenlage ist das vorangegangene Planfeststellungsverfah-
ren (Offenlage im Jahr 2009) durch Antragsrücknahme erledigt. Einwendun-
gen, die im vorangegangenen Planfeststellungsverfahren zum Plan-
feststellungsabschnitt 8.2 erhoben worden sind, besitzen daher keine 
Wirksamkeit mehr. Einwendungen sind daher ggf. neu zu erheben.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorbringen im Rahmen einer frühen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nicht als Einwendung anzusehen ist und daher im förm-
lichen Planfeststellungsverfahren wiederholt werden muss, wenn es im Verfah-
ren beachtlich sein soll.
Einwendungen müssen die konkrete Betroffenheit des geltend gemachten Be-
langs erkennen lassen. Sie sind in Schriftform, d. h. in einem mit handschriftlicher 
Unterschrift versehenen Schreiben zu erheben, soweit sie nicht zur Niederschrift 
erklärt werden. Die Erhebung von Einwendungen durch Übersendung einer E-
Mail ist daher nicht möglich.
Für Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), gilt derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner, der darin mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter bezeich-
net ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Diese 
Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten sein. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Einwendun-
gen, die den vorstehenden Anforderungen nicht entsprechen oder auf denen 
Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angege-
ben haben, können unberücksichtigt bleiben.
In Anwendung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir 
darauf hin, dass die erhobenen Einwendungen und die darin mitgeteilten 
personenbezogenen Daten ausschließlich für dieses Planfeststellungsverfah-
ren vom Referat 24 (Recht und Planfeststellung) des Regierungspräsidiums als 
Verantwortlichem erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persön-
lichen Daten werden benötigt, um den Umfang der jeweiligen Betroffenheit 
beurteilen zu können und werden an den Vorhabenträger und seine Beauf-
tragten zur Auswertung weitergegeben. Es handelt sich um eine erforderliche 
Verarbeitung nach Art.6 Absatz 1 Satz 1 c DSGVO. Sowohl der Vorhabenträ-
ger als auch dessen Beauftragte sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. 
Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetz-
lichen Aufbewahrungsfristen für den genannten Zweck erforderlich ist. Er-
gänzend wird auf die Datenschutzerklärung des Regierungspräsidiums Frei-
burg (u.a. mit den Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten) verwiesen. 
Diese ist abrufbar über den Link in der Fußzeile der Internetseite oder unter  
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Documents/Datenschutzerklaerung_RPen.pdf
4.
Nach § 73 Abs. 6 VwVfG werden nach Ablauf der Einwendungs- bzw. Äußerungs-
frist die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, Äußerungen und Stellungnah-
men mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Vereinigungen, den 
Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erhoben haben, in einer 
mündlichen Verhandlung erörtert (Erörterungstermin).
Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
gemacht. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwen-
dungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Er-
örterungstermin benachrichtigt.
Es wird darauf hingewiesen,
•  dass Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder Vereinigungen, die 

Stellungnahmen abgegeben haben, vom Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden können, wenn mehr als 50 Benach-
richtigungen vorzunehmen sind und

•  dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin auch ohne ihn 
verhandelt werden kann.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass gem. § 18a AEG auf einen Erörterungs-
termin verzichtet werden kann. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn 
keine oder nur wenige Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgege-
ben werden.
5.
Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der 
notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von 
ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind 
andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Geneh-
migungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Plan-
feststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle öffent-
lich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Vorhabenträger und den durch den 
Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.
Bei Zulassung des Vorhabens entscheidet die Planfeststellungsbehörde im Plan-
feststellungsbeschluss über die Einwendungen, über die im Erörterungstermin 
keine Einigung erzielt worden ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Ein-
wendungen sowie über die Stellungnahmen der Vereinigungen durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.
6.
Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).
Das Regierungspräsidium Freiburg, Referat 24, Kaiser-Joseph-Straße 167, 79098 
Freiburg im Breisgau ist zuständige Anhörungsbehörde. Planfeststellungsbehör-
de ist das Eisenbahn-Bundesamt.
Durch die Auslegung des Plans wird auch die Unterrichtung der Öffentlichkeit zu 
den Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 19 Abs. 1 UVPG mit umfasst.
Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens hat die Antragstelle-
rin einen Erläuterungsbericht und Planunterlagen zum Vorhaben (Lagepläne, 
Höhenpläne, Ausbauquerschnitte und Grunderwerbspläne), schalltechnische Un-
tersuchungen, eine landschaftspflegerische Begleitplanung eine Umweltverträg-
lichkeitsstudie, eine FFH-Verträglichkeitsstudie, eine Vogelschutzverträglichkeits-
studie, eine FFH-Ausnahmeprüfung sowie einen Artenschutzbeitrag vorgelegt.
Das Regierungspräsidium bittet weiterhin um Beachtung nachfolgender Punkte:
•  Kosten, die durch Einsichtnahme in Planunterlagen, die Erhebung von Ein-

wendungen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehen, können nicht 
erstattet werden.

•  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht im Planfeststellungsbeschluss 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht im Planfeststellungsver-
fahren, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

•  Seit dem Beginn der Auslegung im jetzt eingestellten Planfeststellungsver-
fahren (s.o.) waren die Veränderungssperre nach § 19 Abs. 1 AEG und das 
Vorkaufsrecht nach § 19 Abs. 3 AEG in Kraft. Diese bestehen nach Maßgabe 
der geänderten Planung weiterhin.

•  Bei der Einsichtnahme ist die jeweils gültige Corona-Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg einzuhalten.

Allgemeine Informationen zum Thema Planfeststellung können auf der Inter-
netseite
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Seiten/Planfeststellung.aspx
abgerufen werden.

Stadt Freiburg im Breisgau, 22. Mai 2020
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Bebauungsplan mit örtlichen 
Bauvorschriften „Alois-Eckert-Straße“,  
Plan-Nr. 5-124 (Lehen) – beschleunigtes 

Verfahren nach § 13a BauGB –
Der Bau- Umlegungs- und Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Freiburg im 
Breisgau hat im öffentlichen Teil seiner Sitzung am 20.05.2020 die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB im Stadtteil Lehen beschlossen. Das Plangebiet wird begrenzt
 • im Norden durch die Breisgauer Straße, Flst. Nr. 50,
 •  im Osten durch den bestehenden P+R Parkplatz und dessen Zufahrt Flst. 

Nr. 2007 und dem öffentlichen Grundstück mit der Flst. Nr. 2011,
 • im Süden und Westen durch die Alois-Eckert-Straße, Flst. Nr. 85.
 Bezeichnung:   Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 

„Alois-Eckert-Straße“, Plan-Nr. 5-124
Die Lage des Plangebiets ist aus dem abgedruckten Stadtplanauszug ersichtlich.

In diesem Zusammenhang machen wir darauf aufmerksam, dass im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
abgesehen wird.

Freiburg im Breisgau, 22. Mai 2020
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Bekanntgabe der Feststellung gemäß 
§ 5 Abs. 2 UVPG (Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung) 

bei Unterbleiben einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Die badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG, Tullastr. 61, 79108 Freiburg hat ei-
nen Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 4 des Bun-
desImmissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer 
Energiezentrale (Energiezentrale Haslach) am Standort Staudinger Straße, 79115 
Freiburg, Flst.-Nr.: 6614/7 beantragt.
Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich im Wesentlichen um die Errichtung 
und den Betrieb von 2 gasbefeuerten Verbrennungsmotoren (BHKW) mit einer 
Feuerungswärmeleistung (FWL) von je 2,4 MW sowie eines Heizkessels mit Erd-
gasbefeuerung und einer FWL von 6 MW in dem neu zu errichtenden Heizhaus. 
Die Abgasleitung soll über neu zu errichtende, frei stehende Stahlschornstein-
anlagen erfolgen.
Für das Vorhaben war nach § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 7 Abs. 2 UVPG sowie der Nr. 1.2.3.2 
der Anlage 1 und Anlage 3 zum UVPG im Rahmen einer standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalles festzustellen, ob eine UVP-Pflicht für das Vorhaben 
besteht.
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen 
durchgeführt. In der ersten Stufe ist zu prüfen, ob besondere örtliche Gegeben-
heiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien 
vorliegen. Und wenn diese vorliegen so ist auf der zweiten Stufe unter Berück-
sichtigung der weiteren in Anlage 3 aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die be-
sondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen.
Nach §§ 7 und 5 UVPG stellt das Umweltschutzamt als untere Immissionsschutz-
behörde auf Grundlage der Antragsunterlagen unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien fest, dass das Vorhaben nach Ein-
schätzung des unteren Immissionsschutzbehörde keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen hervorrufen kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zu-
lassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. Die wesentlichen Gründe für 
das Nichtbestehen der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung sind mit Hinweis auf die dafür maßgeblichen Kriterien der Anlage 3 des 
UVPG anzugeben (§ 5 Abs. 2 Satz 1 bis 3 UVPG).
Grundlage für den Neubau der Energiezentrale bildet die 4. Änderung des Be-
bauungsplans „Staudinger Schulen“ (Plan-Nr. 6-29d), der Satzungsbeschluss ist 
terminiert. Die neue Energiezentrale ist an der nordwestlichen Grundstücksecke 
des Sportplatzgeländes der Staudinger Schulen geplant. Die Anlage kann als aty-
pisch bewertet werden. Risiken für die menschliche Gesundheit sind aufgrund 
der vorliegenden Gutachten nicht zu erwarten und können bei fachgerechter 
Ausführung im Bau und Betrieb vermieden werden. Grundsätzlich sind Anlagen 
zur Energieversorgung integraler Bestandteil einzelner Gebäude. Im vorliegen-
den Fall ist der vorgesehene Betrieb der Energiezentrale mit deutlich weniger 
Umwelteinwirkungen verbunden als Einzelanlagen. Die Ableitung der Abgase 
erfolgt gemäß dem Fachgutachten zur Schornsteinhöhe ungehindert mit der 
freien Luftströmung, erhebliche Beiträge zur Schadstoff- und Lärmbelastung 
sind nicht zu erwarten. Sämtliche einschlägigen Grenzwerte nach den Vorschrif-
ten der TA Luft und der TA Lärm werden eingehalten; eine Beeinträchtigung 
der Schutzgebiete durch die bestehende Anlage besteht nicht. Kumulative Wir-
kungen und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Vorhaben sind nicht er-
kennbar.
Das Umweltschutzamt der Stadt Freiburg als untere Immissionsschutzbehörde 
stellt gemäß § 5 i.V.m. § 7 Abs.2 und 5 bis 7 UVPG auf Grundlage der vorgelegten 
Antragsunterlagen fest, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung für das Vorhaben besteht.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG 
nicht selbständig anfechtbar ist.

Freiburg im Breisgau, den 15. Mai 2020
Umweltschutzamt

 BEKANNTMACHUNGEN

Sanierungen in der Corona-Pause
Das städtische Gebäudemanagement (GMF) hat die vergange-
nen Wochen genutzt und viele leerstehende Schulen und Kin-
dergärten saniert oder umgebaut. In der hier abgebildeten 
Anne-Frank-Schule in Betzenhausen-Bischofslinde wurden der 
südliche Anbau fertiggestellt, die erste Lage der Dachabdich-
tung angebracht, die Fenster eingebaut und das Dach des Be-
standsgebäudes saniert. Laute Arbeiten wie der Rückbau des 
Gefällebetons konnten in der schulfreien Zeit erledigt werden. 
Auch das Attikageschoss im Bestandsgebäude ist im Umbau. 
Neben dem anderen Großprojekt des GMF, der Sanierung der 
Adolf-Reichwein-Schule in Weingarten, konnten auch viele klei-
nere Sanierungs- und Umbauarbeiten durchgeführt werden. 
Zahlreiche Schulen können sich über neue EDV-, Beamer- und 
Breitbandanschlüsse freuen, der Rohbau der Kita Tausendfüh-
ler in Haslach ist fertiggestellt, und Erweiterungsarbeiten an 
der Kita Löwenzahn in der Bissierstraße und der Lorettoschule 
in der Unterwiehre wurden fortgesetzt.  (Foto: A. J. Schmidt)
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Anhörungsverfahren zum Ausbau  
der Rheintalstrecke beginnt

Ab Ende Mai sind Stellungnahmen im Rahmen der Planfeststellung möglich

Der Ausbau des 3. und 
4. Gleises der Rheintal-

bahn ist Bestandteil des 
wichtigsten Schienenkorri-
dors für den Güterverkehr 
zwischen Rotterdam, Ant-
werpen und Lyon/Genua. 
Mit dem Lötschberg- und 
dem Gotthardtunnel stehen 
bereits jetzt leistungsfähige 
Alpenquerungen zur Ver-
fügung, deren nördlichen 
Zulauf es nun fertigzustel-
len gilt. Das transeuropäi-
sche Eisenbahnnetz soll es 
ermöglichen, mehr Schwer-
lastverkehr auf die Schiene 
zu verlagern und den Perso-
nenverkehr zu verbessern.

Für das europäische Ge-
samtprojekt von herausragen-
der Bedeutung ist der 180 Kilo-
meter lange Streckenabschnitt 
zwischen Karlsruhe und Basel. 
Die mehr als 150 Jahre alte 
Strecke ist mit täglich über 300 
Zügen längst an ihrer Kapazi-
tätsgrenze angelangt. Mit dem 
Aus- und Neubau der Strecke 
durch zwei zusätzliche Gleise 
soll die Transportleistung deut-
lich gesteigert werden. Geplant 
sind neben der neuen Trasse 
auch vier größere Tunnelpro-
jekte sowie rund 340 Brücken-
bauwerke. 

Einzelne Abschnitte sind 
bereits in Betrieb, so zwischen 
Raststatt und Offenburg (seit 
2004) und zwischen Schlien-
gen und Auggen (seit 2012). 
Weitere Abschnitte sind zurzeit 
im Bau, wie zwischen Weil und 
Haltingen sowie nördlich von 
Raststatt. Während im Norden 
die beiden neuen Gleise pa-
rallel zur bestehenden Strecke 
geführt werden, gibt es süd-
lich von Offenburg über weite 
Strecken eine Bündelung mit 
der Bundesautobahn A 5. Hier 
werden die Gleise unmittelbar 
neben der Autobahn liegen.

Anhörungsverfahren 
läuft ab dem 29. Mai

Auch auf Freiburger Gemar-
kung wird die Neubaustrecke 
parallel zur Autobahn verlau-
fen und sich dabei natürlich 
auch auf Siedlungen, Wald, 
Naturschutzgebiete und den 
Mundenhof auswirken. Am  

29. Mai beginnt das Anhö-
rungsverfahren des Planfest-
stellungsabschnitts 8.2, in 
dessen Verlauf alle Träger öf-
fentlicher Belange, aber auch 
Privatpersonen gegenüber dem 
Regierungspräsidium eine Stel-
lungnahme abgeben können. 
Bis einschließlich 10. Juli kann 
man die Planunterlagen im Fo-
yer im Altbau des Technischen 
Rathauses (Fehrenbachallee 12) 
sowie im Internet einsehen (s. 
Bekanntmachung auf Seite 4). 
Zu lesen gibt es einiges, denn 
die Unterlagen umfassen nicht 
weniger als 32 Aktenordner.

Region forderte  
besseren Lärmschutz

Bereits im Jahr 2009 war ein 
Planfeststellungsverfahren in 
die Wege geleitet worden, das 
jedoch am heftig kritisierten 

Schallschutzkonzept der Bahn 
scheiterte. Der in zahlreichen 
Bürgerinitiativen organisierte 
Widerstand in der Region führ-
te zur Gründung eines Projekt-
beirats, in dem neben der Deut-
schen Bahn sowie Bundes- und 
Landesministerien auch Kom-
munen und Bürgerinitiativen 
vertreten waren. Unter Vermitt-
lung des Regierungspräsidiums 
konnte im Jahr 2016 eine von 
allen Seiten akzeptierte Lösung 
gefunden werden: ein Schall-
schutzkonzept, das deutlich 
über den gesetzlichen Mindest-
standards liegt. Allein auf Frei-
burger Gemarkung verursacht 
dieser zusätzliche Schutz Mehr-
kosten von 84 Millionen Euro, 
die zu gleichen Teilen von Bund 
und Land übernommen werden. 

Im Planfeststellungsverfah-
ren wird die Stadt nun prüfen, 

ob alle damaligen Vereinbarun-
gen zufriedenstellend umge-
setzt werden. Gemeinsam mit 
verschiedenen Gutachterbüros 
wird die ämterübergreifende 
Arbeitsgruppe „Rheintalbahn“ 
(koordiniert vom Amt für Pro-
jektentwicklung und Stadter-
neuerung) das Planwerk auf 
den Lärmschutz, aber auch hin-
sichtlich anderer Aspekte wie 
Umweltschutz, Baustellenkon-
zeption, Katastrophenschutz, 
Wald und Landwirtschaft unter 
die Lupe nehmen. Auch hierzu 
wird es eine Stellungnahme ge-
ben, sofern sich die Auswirkun-
gen auf Stadt und Bürgerschaft 
minimieren lassen.

Grundsätzlich begrüßt Frei-
burg den Ausbau der Rhein-
talstrecke, denn dies ist nicht 
nur ein wichtiger Beitrag zum 
Klimaschutz, sondern eröff-

net auch die Möglichkeit, den 
Personenverkehr auf den bis-
herigen Gleisen zu verbessern. 
Bislang ist beispielsweise der 
S-Bahn-Verkehr auf der Rhein-
talstrecke durch die zahlreichen 
Güterbahnzüge stark einge-
schränkt.

Weil die Fristen im Anhö-
rungsverfahren kurz bemessen 
sind, hat die Verwaltung bereits 
frühzeitig vom Gemeinderat 
„grünes Licht“ erhalten, Ein-
wendungen zu erheben, sofern 
die Pläne nicht den Interessen 
der Stadt entsprechen oder ge-
gen die früheren Vereinbarun-
gen verstoßen.

Fertigstellung erst  
im Jahr 2031

Bevor die ersten Züge über 
die Rheintalstrecke bei Freiburg 
rollen, wird noch viel Zeit ver-

gehen. Der Planfeststellungsbe-
schluss wird nach den Zeitplä-
nen der Deutschen Bahn für das 
Jahr 2022 erwartet, sodass mit 
dem Bau etwa Mitte des Jahres 
2025 begonnen werden könn-
te. Fertig soll der Streckenab-
schnitt frühestens 2031 sein. 

Sind die beiden Güterbahn-
gleise an der Autobahn in Be-
trieb, können anschließend die 
Ausbauarbeiten an der bisheri-
gen Strecke zwischen Teningen 
und Buggingen beginnen. Das 
soll Personenzügen höhere Be-
förderungsgeschwindigkeiten 
erlauben und ist Gegenstand 
eines neuen Planfeststellungs-
verfahrens. Aber das ist noch 
Zukunftsmusik: Bis zum Ab-
schluss aller Arbeiten an der 
Rheintalbahn werden voraus-
sichtlich noch rund zwei Jahr-
zehnte vergehen. 

Jahrhundertbauwerk: Die Grafik zeigt den 17 Kilometer langen Planungsabschnitt 8.2 auf Freiburger Gemarkung. Rot markiert ist die Neubaustrecke für den Güter-
verkehr, der dann komplett neben der Autobahn verlaufen wird.  (Grafik: Deutsche Bahn AG)

Neues Erbpachtmodell  
für den Sportplatz Ebnet

Gemeinderat entscheidet am 26. Mai über Verwaltungsvorschlag

Das Baugebiet auf 
dem alten Sportplatz 

in Ebnet hat eine lange 
Vorgeschichte, die jetzt 
aber zu einem guten Ende 
kommen kann: Die Verwal-
tung hat ein Sondermodell 
für das Baugebiet entwi-
ckelt, mit dem die Erbpacht 
auch in Zeiten niedriger 
Zinsen zur Schaffung 
bezahlbaren Wohneigen-
tums beitragen kann.

2018 hatte der Gemeinderat 
beschlossen, als Teil einer ak-
tiven Liegenschaftspolitik kei-
ne städtischen Flächen mehr 
zu verkaufen und stattdessen 
wieder auf Erbpacht zu setzen. 
Doch anders als früher, als die 
Zinsen für Immobilienkredite 
hoch waren und nur dank Erb-
pacht das Bauen für viele er-
schwinglich wurde, haben sich 
die Zeiten komplett geändert. 
Heute ist die Belastung durch 
Erbpacht in vielen Fällen hö-
her als bei einem kreditfinan-
zierten Grundstückskauf.

Trotz dieser veränderten 
Rahmenbedingungen ist es der 
Stadtverwaltung jetzt gelungen, 
ein Konzept zu entwickeln, das 
einerseits Bodenspekulation 
verhindert, für die künftigen 
Häuslebauer aber dennoch at-
traktiv ist. So soll der Regel-
zinssatz dauerhaft von vier auf 
drei Prozent reduziert werden 
und nochmals zusätzlich um 
0,5 Prozent pro kindergeldbe-
rechtigtem Kind. Außerdem 
zahlen Familien bei Eigennut-
zung dauerhaft maximal 2,75 
Prozent Erbbauzins – auch 
nach Auszug der Kinder und 
dem damit verbundenen Weg-
fall der Abschläge. Außerdem 
wird erstmals die Möglichkeit 
eingeräumt, den kompletten, 
über 75 Jahre anfallenden Erb-
bauzins zu Beginn abzulösen, 
sodass man anschließend keine 
zusätzliche monatliche Belas-
tung mehr hat.

Unter diesen Voraussetzun-
gen werden auf dem ehemali-
gen Sportplatzareal in Ebnet 
jetzt vier Reihenhäuser und 

sechs Doppelhaushälften an 
Familien oder Lebensgemein-
schaften mit mindestens ei-
nem Kind vergeben. Die Be-
werbungskriterien richten sich 
nach den Einkommensgrenzen 
des Landeswohnbauförderpro-
gramms. Außerdem spielen die 
Anzahl der Kinder sowie von 
pflegebedürftigen oder schwer-
behinderten Personen eine 
maßgebliche Rolle. 

Das „Ebneter Modell“ 
wurde gemeinsam vom Amt 
für Liegenschaften und Woh-
nungswesen sowie dem Re-
ferat für bezahlbares Wohnen 
entwickelt. Mit dem Ergebnis, 
das am 26. Mai noch vom Ge-
meinderat bestätigt werden 
muss, ist Oberbürgermeister 
Martin Horn hoch zufrieden: 
„Die Konditionen für Flächen 
in einer attraktiven Lage in 
Freiburgs Osten sind vor al-
lem familienfreundlich. Dieses 
Konzept beweist, dass Erb-
bauangebote durchaus auch 
im Jahr 2020 attraktiv und zu-
kunftsfähig sein können.“ 

In der Bugginger Straße lockt ein rundum erneuerter Spielplatz
Mit der Wiedereröffnung der Spielplätze konnten die Kinder in Weingarten nun auch den frisch 
sanierten Spielplatz an der Bugginger Straße in Besitz nehmen. Das Garten- und Tiefbauamt 
hat den Spielplatz aus dem Jahr 1974 in den letzten Monaten komplett neu gestaltet. Für die 
Kleinsten gibt es nun einen Sandkasten mit Sitzelementen und eine Murmelbahn, für Ältere ein 
Klettergerüst mit Seilen, Netzen, Robinienstämmen, einer Rutsche und vielen Schaukeln. Den 
Baumbestand hat das Garten- und Tiefbauamt soweit wie möglich erhalten, aber aus Sicher-
heitsgründen wurden fünf stark geschädigte Robinien entfernt und als Ersatz acht neue Bäume 
gepflanzt. Im Umfeld wohnen derzeit fast 200 Kinder, und so hat der Spielplatz das Zeug dazu, 
zum neuen Star des Quartiers zu werden.  (Foto: A. J. Schmidt)
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Ambulante 
 Angebote

Akute Nothilfe
• Polizei 110
• Notruf  112
Anonyme Telefonseelsorge
• 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
Behindertenbeauftragte  
der Stadt Freiburg im Breisgau
Fast alle „chronisch mehrfach beeinträch-
tigten Abhängigkeitskranken“ haben 
als Behinderte oder von Behinderung 
Bedrohte Anspruch auf Leistungen nach 
SGB IX, XII usw.
•  www.freiburg.de/behindertenbeauftragte 

Sarah.Baumgart@stadt.freiburg.de 
info@behindertenbeirat-freiburg.de

Der heiße Draht für Raucher
Informationen für Raucherentwöhnung
•  Tel. 50 00 43 oder 0163-6 51 66 61
Durch Dick und Dünn
Beratung und Behandlung für Menschen
mit Ess-Störungen
•  Grünwälderstr. 19, Tel. 70 14 83 

info@durchdickundduenn-freiburg.de 
www.durchdickundduenn-freiburg.de

Gesundheitsamt  
für die Stadt Freiburg im Breisgau
Psychosoziale und psychiatrische Dienste 
•  Sautierstr. 28, Tel. 21 87 33 00  

psychodienste@lkbh.de 
www.breisgau-hochschwarzwald.de

Kassenärztliche Vereinigung  
Baden-Württemberg
– Ärztinnen und Ärzte
–  Psychotherapeutinnen und 

 Psychotherapeuten
–  Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeutinnen und -therapeuten
•  Sundgauallee 27, Tel. 88 40 

www.arztsuche-bw.de
Kommunales Suchtkrankenhilfe
netzwerk (KSHN)
in der Stadt Freiburg; Geschäftsführung 
Kommunaler Sucht beauftragter
•  siehe „Kommunaler Suchtbeauftragter“
Patientenfürsprecher
Beratung und Hilfe bei Konflikten mit Pro-
fessionellen in der Freiburger Versorgung, 
für Patientinnen und Patienten sowie 
Angehörige
•  Tel. 2 08 87 76 

Patientenfuersprecher@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/patientenfuersprecher

Schwerpunktpraxis für Suchtmedizin
•  Rheinstr. 34, Tel. 20 76 60 

info@schwerpunktpraxis-gellert.de 
www.schwerpunktpraxis-gellert.de

Sucht & Drogen Hotline
•  01805-31 30 31
Suchtberatung der AGJ
Fachverband für Prävention und Rehabili-
tation in der Erzdiözese Freiburg e. V.
•  Oberau 23, Tel. 20 76 20 

suchtberatung-freiburg@agj-freiburg.de 
www.suchtberatung-freiburg.de

Suchtberatung der  
Arbeiterwohlfahrt e. V.
Jugend- und Drogenberatung
•  Faulerstr. 8, Tel. 3 35 11 

info@drogenhilfe-freiburg.de 
www.drogenhilfe-freiburg.de

Suchtberatung des bwlv
Baden-württembergischer Landesverband 
für Prävention und Rehabilitation gGmbH 
•  Basler Str. 61, Tel. 1 56 30 90 

fs-freiburg@bw-lv.de, www.bw-lv.de
Suchtberatung der Evangelischen 
Stadtmission e. V.
•  Lehener Str. 54 A, Tel. 2 85 83 00 

psb-fr@stadtmission-freiburg.de 
www.regio-psb-freiburg.de

Suchtberatung des  
FrauenZimmer e. V.
•  Basler Str. 8, Tel. 3 22 11 

suchtberatung@frauenzimmer-freiburg.de 
www.frauenzimmer-freiburg.de

Studierendenwerk Freiburg
Psychotherapeutische Beratungsstelle
•  Basler Str. 2, Tel. 2 10 12 69 

meyer.r@swfr.de
Universitätsklinikum Freiburg
–  Abteilung für Psychosomatik und Psycho-

therapie: Ambulanz für Ess-Störungen
–  Abteilung für Psychiatrie und Psycho-

therapie: Ambulanz für Abhängigkeits-
erkrankungen 
•  Hauptstr. 5, Tel. 27 06 55 00 

www.uniklinik-freiburg.de
Zentrum für Psychiatrie (ZfP)
Ambulanz
•  Neubronnstr. 25, 79312 Emmendingen 

Tel. 07641 / 4 61 33 33 
www.zfp-emmendingen.de

Vollstationäre  
Angebote

Haus Weitenau, bwlv
Fachklinik für suchtkranke  Jugendliche und 
junge Erwachsene
•  Austr. 2 – 6, 79585 Steinen 

Tel. 07627 / 7 08 50, www.bw-lv.de 
Haus-Weitenau@bw-lv.de

CELENUS Fachklinik Freiburg
Klinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie; Ess-Störung in der statio-
nären  Rehabilitation
•  An den Heilquellen 2, Tel. 88 85 90 

info@Fachklinik-Freiburg.de 
www.Fachklinik-Freiburg.de

RehaHaus Gundelfingen  
Adaptionsphase
•   Gewerbestr. 6, 79194 Gundelfingen 

Tel. 58 48 73 
verwaltung-rhg@rehahaus-gundelfingen.de 
www.therapiezentrum-brueckle.de

Rehaklinik Birkenbuck
Klinik für Abhängigkeitskranke
•  Birkenbuck 4, 79429 Malsburg-Marzell 

Tel. 07626 / 90 21 00 
info@rehaklinik-birkenbuck.de 
www.rehaklinik-birkenbuck.de

Rehaklinik Lindenhof, AGJ
Klinik für abhängigkeitskranke Frauen
•  Vogesenstr. 17, 79227 Schallstadt 

Tel. 07664 / 9 71 10 
info@rehaklinik-lindenhof.de 
www.rehaklinik-lindenhof.de

Rehaklinik Sankt Landelin, AGJ
Klinik für abhängigkeitskranke Männer
•  Riedstr. 15, 79336 Herbolzheim 

Tel. 07643 / 9 16 10 
St.Landelin@agj-freiburg.de

Therapiezentrum Brückle
•  Am Brückleweg 12, 79426 Buggingen 

Tel. 07631 / 93 62 60 
verwaltung@therapiezentrum-brueckle.de 
www.therapiezentrum-brueckle.de

Universitätsklinikum Freiburg für 
Psychiatrie und Psychosomatik
–  Abteilung für Psychiatrie und 

 Psychotherapie mit Poliklinik 
•  Hauptstr. 5, Tel. 27 06 50 10

–  Abteilung für Psychosomatik und 
 Psychotherapeutische Medizin 
•  Hauptstr. 8, Tel. 27 06 50 10

Zentrum für Psychiatrie (ZfP)
Abteilung Suchtmedizin
•  Neubronnstr. 25, 79312 Emmendingen 

www.zfp-emmendingen.de 
info@zfp-emmendingen.de

•  Notfälle jederzeit:  
Tel. 07641 / 46 10 oder 112 
Legalisierte Suchtmittel: 07641 / 4 61 10 25 
Illegalisierte Suchtmittel: 07641 / 4 61 15 21

Teilstationäre  
Angebote

Die Entgiftungs-/Entzugsbehandlung oder 
die Verlegung in die Rehabilitation zur 
Entwöhnungsbehandlung erfolgt in der 
Regel über die o. g. ambulanten Angebo-
te, nach der Kostenzusage durch den zu-
ständigen Kostenträger oder Einweisung 
durch die behandelnde Ärztin/Arzt. (z. B. 
Sozialgesetzbücher SGB V, VI, IX oder XII).
Tagesklinik für Abhängigkeitskranke
Zentrum für Psychiatrie (ZfP) 
Abteilung Suchtmedizin
•  Kartäuserstraße 39, Tel. 2 17 77 90
Tagesreha für Abhängigkeitskranke, 
bwlv
•  siehe Suchtberatung des bwlv unter 

„Ambulante Angebote“

Ergänzende  
Angebote

AGJ
Fachverband für Prävention und Rehabili-
tation in der Erzdiözese Freiburg e. V.
Betreutes Wohnen
•  siehe „Ambulante Angebote“
Arbeiterwohlfahrt Freiburg e. V.
Kontaktladen in der Drogenhilfe
•  Rosastr. 13, Tel. 3 89 07 70 

kontaktladen@drogenhilfe-freiburg.de 
kontaktladen@awo-freiburg.de 
www.awo-freiburg.de

Nachsorgeverbund für Abhängige
Betreutes Wohnen für Abhängige
•  Torplatz 2, Tel. 2 98 77 

nachsorge@awo-freiburg.de 
www.awo-freiburg.de

bwlv, Haus Altglashütten 
für chronisch mehrfachbeeinträchtigte 
Alkoholkranke
•  Waldstr. 1, 79868 Feldberg-Altglashütten 

Tel. 07655 / 93 33 96 10 
Haus.Altglashuetten@bw-lv.de 
www.bw-lv.de

Caritasverband FreiburgStadt e. V.
Pflasterstub 
Medizinische Ambulanz und Fachberatung
•  Herrenstr. 6, Tel. 31 916 50 

pflasterstub@caritas-freiburg.de 
www.caritas-freiburg.de/pflasterstub

Evangelische Stadtmission e. V.
Josefhaus: Wohnheim für abhängige 
Menschen 
•  Peter-Thumb-Weg 2, 79271 Sankt Peter 

Tel. 07660 / 9 41 00 
josefshaus@stadtmission-freiburg.de 
www.stadtmission-freiburg.de

Integrationsfachdienst
Berufliche Begleitung für Menschen mit 
Behinderung mit dem Ziel der Teilhabe am 
Arbeitsleben
•  Holzmarkt 8, Tel. 36 89 45 00 

ifd@ifd-freiburg.de, www.ifd-bw.de

SPUTNIK im Kulturpark
Eingliederungshilfe, ambulant betreutes 
Wohnen, psychosoziale Begleitung, 
Teilhabe SGB IX
•  Marc Fricke, Tel. 48 87 44 44 

www.sputnik-freiburg.de  
info@sputnik-freiburg.de 

Stadt Freiburg im Breisgau
Amt für Soziales und Senioren
–  Betreuungsbehörde 

•  Tel. 201-3740
–  Teilhabe / Eingliederungshilfe 

Beratung und Gewährung von Leistun-
gen der Eingliederungshilfe für seelisch 
Kranke, seelisch Behinderte und/oder 
von Krankheit und Behinderung Bedroh-
te, Sozialgesetzbuch IX, Leistungen z. B. 
für betreutes Wohnen, Wohnheime, 
Werkstätten und Tagesstätten 
• Tel. 201-3702

–  Kommunale Psychiatriekoordination 
• Tel. 201-3588

–  Kommunaler Suchtbeauftragter 
• Tel. 201-3754

Angebote für  
Senioren

Aktionskreis Suchtprophylaxe (AKS) 
in der Stadt Freiburg
Fachgruppe Senioren im Seniorenbüro
•  Tel. 201-3032, www.freiburg.de/senioren

Angebote für Kinder  
und Jugendliche

Kinder und Kinderjugendtelefon
•  Tel. 0 80 01 11 03 33

AGJ 
Arbeit mit Kindern von Suchtkranken 
(MAKS)
•  Kartäuserstr. 77, Tel. 3 32 16 

maks@agj-freiburg.de 
www.maks-freiburg.de

Aktionskreis Suchtprophylaxe (AKS) 
Fachgruppe Kinder, Fachgruppe Schulen
•  siehe „Kommunaler Suchtbeauftragter“

Arbeiterwohlfahrt Freiburg e. V. 
•  siehe „Ambulante Angebote“

bwlv Haus Weitenau
siehe „Stationäre Angebote“

Notfallpraxis der niedergelassenen 
Ärzte für Kinder und Jugendmedizin 
im St. Josefskrankenhaus
•  nachts, Sa, So, feiertags
•  Sautierstr. 1, Tel. 0 18 06 07 61 11  

(in Notfällen immer 112)

– Kinderärzte und ärztinnen 
–  Kinder und Jugend  

psychiater/innen
–  Kinder und Jugendpsycho

therapeuten/innen
erreichen Sie über die:

Kassenärztliche Vereinigung  
BadenWürttemberg 
www.arztsuche-bw.de
•  siehe „Ambulante Angebote“
Stadt Freiburg im Breisgau
Amt für Kinder, Jugend und Familien
– Kommunaler Sozialer Dienst
– Psychologische Beratungsstellen 
–  Erziehungs- und Familienberatung
–  Jugendförderung
– Frühe Hilfen
–  Schulsozialarbeit
•  Tel. 201-0, www.freiburg.de
Universitätsklinikum Freiburg
Abteilung für Psychiatrie und 
 Psychotherapie 
– im Kindes- und Jugendalter
•  siehe „Ambulante Angebote“ 

Betroffene – Selbsthilfe – 
Angehörige

AA – Anonyme Alkoholikerinnen  
und Alkoholiker
•  www.anonyme-alkoholiker.de
Alpha Panthers
Ex User Support Group e. V.
Verein zur Unterstützung ehemaliger 
Drogenabhängiger
•  www.eusg-suchtselbsthilfe.de
Angehörige von Alkoholikern 
Al-Anon
Familiengruppen für Angehörige und 
Freunde von Alkoholikern
Selbsthilfegruppen
•  Tel. 1 92 95 

zdb@al-anon.de, www.al-anon.de
Alateen für junge Menschen 
Selbsthilfegruppe für Kinder und 
 Jugendliche aus alkoholkranken Familien
•  Tel 1 92 95 

zdb@al-anon.de, www.al-anon.de
Anonyme Alkoholiker (AA)
Baden-Württemberg Region Südbaden 
Freiburg
•  Tel. 1 92 95 

www.anonyme-alkoholiker.de
Anonyme CoAbhängige und 
 Beziehungssüchtige (CoDa)
•  Tel. 1 92 95, www.al-anon.de
Anonyme EssSüchtige 
Overeaters Anonymous (OA)
•  Tel. 1 92 95 

www.overeatersanonymous.de
Anonyme Spieler 
Gamblers Anonymous (GA)
•  Tel. 1929 5
Blaues Kreuz Deutschland e. V. (BKD)
Christlicher Suchthilfeverband in der 
Diakonie
•  Tel. 2 85 83 00, www.blaues-kreuz.de
Elternselbsthilfe SUCHT Freiburg
•  Tel. 0 17 01 80 36 40 

info@elternselbsthilfe-sucht-freiburg.de 
www.elternselbsthilfe-sucht-freiburg.de

Erwachsene Kinder von Alkoholikern 
(EKA)
•  Tel. 1 92 95
Frau Sucht Gespräch
• www.FrauSuchtGespraech.de
Freundeskreis alkoholkranker  
Menschen
•  Tel. 2 08 86 70 

arminschilling2000@yahoo.de 
www.freundeskreis-freiburg.com

Guttempler e. V.
•  Tel. 07321 / 94 97 91, www.guttempler.de 

www.baden-wuerttemberg@guttempler.de
Kreuzbund e. V.
•  Infos und Ansprechpartner unter 

www.kreuzbund.de

Narcotics Anonymous (NA)
•  Tel. 2 02 25 87 

kontakt@Na-suedwest.de 
www.NA-suedwest.de

Selbsthilfebüro Freiburg
für alle Selbsthilfegruppen
•  Tel. 7 08 75 15

Betriebe, Schule  
und Verwaltung

Aktionskreis Suchtprophylaxe (AKS) 
Fachgruppe Betriebe, Fachgruppe Schulen
•  siehe „Kommunaler Suchtbeauftragter“
AGJ  siehe „Ambulante Angebote“
BAD Gesundheitsvorsorge &  
Sicherheitstechnik GmbH
Berufsgenossenschaftlicher 
 arbeitsmedizinischer Dienst
•  Konrad-Goldmann-Str. 5 C, Tel. 50 31 96 

bad-107@bad-gmbh.de 
www.bad-gmbh.de

bwlv siehe „Ambulante Angebote“
Evangelische Stadtmission e. V.
siehe „Ambulante Angebote“
Stadt Freiburg im Breisgau
Innerbetriebliche Suchtberatung
•  Tel. 201-1227
Synchron
•  Basler Str. 20, Tel. 2 92 70 14 

info@syn-chron.de, www.syn-chron.de
Universitätsklinikum Freiburg
Innerbetriebliche Suchtberatungsstelle 
•  Tel. 27 06 01 80 oder 27 06 02 80 

www.uniklinik-freiburg.de/suchtberatung

Drogen und Alkohol 
im Straßenverkehr

AGJ 
siehe „Ambulante Angebote“
Aktionskreis Suchtprophylaxe (AKS) 
Fachgruppe Straßenverkehr
•  siehe „Kommunaler Suchtbeauftragter“
Amtlich anerkannte Verkehrspsycho
loginnen und Verkehrspsychologen
•  www.bdp-verband.org
bwlv
siehe „Ambulante Angebote“
Verkehrspsychologische Beratung und 
Therapie
•  Wentzingerstr. 20, Tel. 2 92 46 21 

Mobil 0 17 27 61 47 57
Schnitt – Beratung, Suchtprävention, 
Verkehrssicherheit
•  Wippertstr. 12a 

Tel. 27 57 74, Mobil 0 17 33 42 17 20 
info@schnitt-freiburg.de 
www.schnitt-freiburg.de

TÜV – MedizinischPsychologisches 
Institut GmbH
•  Bismarckallee 7 f, Tel. 38 77 10 

mpi.freiburg@tuev-sued.de 
www.tuev-sued.de

Suchtvorbeugung

Aktionskreis Suchtprophylaxe (AKS) 
in der Stadt Freiburg
– Fachgruppe Kinder
– Fachgruppe Schulen
– Fachgruppe Betriebe
– Fachgruppe Senioren
– Fachgruppe Straßenverkehr
•  siehe „Kommunaler Suchtbeauftragter“
bwlv 
•  siehe „Ambulante Angebote“
Innerschulische Suchtbeauftragte
Landesinstitut für Schulentwicklung
•  www.suchtvorbeugung-bw.de
Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung Schule
•  Tel. 208 6242 oder 208 6233 

www.rp-freiburg.de 
www.suchtvorbeugung-bw.de

Schulpsychologische Beratungsstelle
•  Oltmannsstr. 22, Tel. 5 95 24 94 00 

SPBS@ssa-fr.kv.bwl.de 
www.schulamt-freiburg.de 
www.suchtvorbeugung-bw.de

Suchtprophylaxe  
BadenWürttemberg e. V.
Kommunale Suchtbeauftragte (KSB)
Beauftragte für Suchtprävention (BfS)
•  www.kita-move.de
Stadt Freiburg im Breisgau
Amt für Soziales und Senioren
Kommunale Kriminal- und  
Suchtprävention (KKS)
•  Fehrenbachallee 12 C, Tel. 201-3843
Universitätsklinikum Freiburg
Präventionsteam
Tabakentwöhnungstherapie
•  Hauptstr. 5a, Tel. 27 07 75 00 

cpmt@uniklinik-freiburg.de 
www.cccf-praeventionsteam.de

Kommunaler  
Suchtbeauftragter (KSB)
Stadt Freiburg im Breisgau
Amt für Soziales und Senioren
Kommunaler Suchtbeauftragter (KSB)
Beauftragter für Suchtprophylaxe (BfS)
•  Fehrenbachallee 12 C, 79106 Freiburg 

suchtbeauftragter@stadt.freiburg.de 
Tel. 201-3754

•  www.freiburg.de/suchtbeauftragter

Leben hat Zukunft
Initiative 
Suchtprophylaxe 
Baden-Württemberg

SUCHT
BERATUNG AUF EINEN BLICK

Das Spektrum der Abhän-
gigkeitserkrankungen 
ist breit. Für Freiburg 

rechnen die Fachleute mit 
16 000 behandlungsbedürfti-
gen Menschen, die von Niko-
tin abhängig sind. Rund 6000 
Abhängigkeitskranke werden 
bei der Substanz Alkohol 
vermutet. Medikamentenab-
hängige gibt es rund 3500, 
etwa 700 Personen gelten 
als opiatabhängig. Die Zahl 
der Missbraucherinnen und 
Kon sumenten in der Stadt 
ist um ein Vielfaches höher. 

Neben den stoffgebundenen 
Abhängig keitserkrankungen 
gibt es auch stoffungebun-
dene Suchtformen, bei-
spielsweise Online-Sucht, 

Arbeitssucht, Beziehungs-
sucht, Esssucht, Brechsucht, 
Kaufsucht oder Magersucht.

Um diesen Menschen mög-
lichst frühzeitig Hilfsangebote 
zu unterbreiten, finanziert 

die Stadt Freiburg eine große 
Anzahl von Hilfseinrichtungen, 
die auf dieser Amtsblatt-Son-
derseite für Sie zusammenge-
stellt sind. Auch Selbsthilfe-
gruppen und Beratungsstellen, 
die bei psychosomatischen 
Krankheitsbildern Hilfsan-
gebote unterbreiten, finden 
Sie hier. Weitere Informati-
onen zum Thema Suchtvor-
beugung gibt es im Internet 
unter www.freiburg.de/
suchtbeauftragter. Dort gibt 
es auch eine Übersicht wei-
terführender Internetseiten. 

Erstellt wurde die Übersicht 
vom Kommunalen Suchtbeauf-
tragten der Stadt Freiburg im 
Breisgau. 
 Stand: Juni 2020
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Stadtbahnausbau nimmt neue Fahrt auf
Verwaltung schlägt dem Gemeinderat Prioritätenliste vor – Littenweiler und Dietenbach zuerst

Ein wesentlicher Bau-
stein beim Klimaschutz 

ist die Mobilitätswende 
– und die, darin sind sich 
alle Fachleute einig – kann 
nur mit einem sehr guten 
öffentlichen (Nah-)Ver-
kehrsangebot gelingen. 
Wichtiger Baustein dabei 
ist in Freiburg die Stadt-
bahn. Deswegen plant die 
Verwaltung bis 2030 ein 
ambitioniertes Ausbaupro-
gramm – und kann dafür 
mit hohen Zuschüssen von 
Bund und Land rechnen.

In den vergangenen zehn 
Jahren hat sich das Freiburger 
Stadtbahnnetz beträchtlich ver-
ändert: In der Habsburgerstra-
ße und in der Schwarzwald-
straße wurden die bestehenden 
Trassen komplett erneuert und 
dabei teils auch der gesamte 
Straßenraum neu gestaltet. In 
Zähringen fährt die Stadtbahn 
seit 2014 bis fast nach Gun-
delfingen; der an der Gemar-
kungsgrenze gebaute große 
Park-and-Ride-Platz ist seit 
dem ersten Tag voll ausgelas-
tet. Ein Jahr später ging das 
erste Stück der Messelinie in 
Betrieb und hat damit Teile des 
Mooswalds, die technische Fa-
kultät der Uni sowie die Messe 
Freiburg ans Stadtbahnnetz an-
geschlossen. 2018 schließlich 
war das Jahrhundertprojekt 
Stadtbahn Rotteckring fertig. 
Es ist Bestandteil der Wester-
weiterung der Innenstadt mit 
einer umfangreichen Aufwer-
tung der westlichen Altstadt. 
Aktuell auf der Zielgeraden ist 
die Stadtbahn Messe mit der 
Haltestelle für das neue Stadi-
on sowie einer Endschleife mit 
großem P&R-Platz an der Mö-
belmeile. Bei diesem Projekt 
beginnt jetzt die letzte Baupha-
se mit dem Anschluss an die 
bestehenden Gleise. Deswegen 
wird der stadtauswärtige Ver-
kehr von der Berliner Allee 
kommend über den Hirtenweg, 
die Emmy-Noether-Straße und 
die Hermann-Mitsch-Straße 
umgeleitet.

Zu guter Letzt beginnen 
dieser Tage die Arbeiten an 
der Stadtbahn Waldkircher 
Straße, die das Güterbahnare-
al erschließt und zugleich die 
marode Altbaustrecke in der 
Komturstraße ersetzt. Los geht 
es hier Anfang Juni mit der 
Erneuerung der teilweise über 
100 Jahre alten Abwasserkanä-
le. Diese Arbeiten dauern bis 
Oktober.

Stadtbahnbau kostet viel 
Geld

Die Sanierungen und Stre-
ckenerweiterungen des ver-
gangenen Jahrzehnts haben das 
Freiburger Stadtbahnnetz aber 
nicht nur beträchtlich verbes-
sert, sondern trotz hoher Bun-
des- und Landesförderungen 
viel Geld gekostet und der VAG 
ein erhebliches strukturelles 
Defizit beschert. Schließlich 
gibt es staatliche Zuschüsse 
zwar für den Streckenbau, aber 
nicht für das Personal und die 
Fahrzeuge, die für den laufen-
den Betrieb erforderlich sind. 
2017 hat der Gemeinderat des-
wegen beschlossen, auf weite-
re Stadtbahnprojekte zulasten 
der VAG vorerst zu verzichten. 
Dieser Beschluss war damals 
auch insofern folgerichtig, weil 
die Zukunft der Förderpro-
gramme von Bund und Land 
seinerzeit nicht gesichert war.

Mehr Zuschüsse von Bund 
und Land

Mittlerweile haben sich die 
politischen Rahmenbedingun-
gen grundlegend verändert. 
Die weltweite, maßgeblich 
von der Fridays-for-Future-

Bewegung vorangetriebene 
Klimadebatte hat dazu beige-
tragen, Klimaschutzprojekte 
erheblich stärker staatlich zu 
fördern. So wurden die Mittel 
des 2019 eigentlich auslau-
fenden Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetzes – kurz: 
GVFG – vom Bundestag schon 
für 2020 auf 665 Millionen 
Euro verdoppelt, ab 2021 steht 
eine Milliarde jährlich zur Ver-
fügung, ab 2025 sollen es so-
gar zwei Milliarden Euro sein. 
Da gleichzeitig die Fördersätze 
erhöht wurden und auch das 
Land seine Zuschüsse aufge-
stockt hat, können im Idealfall 
bis zu 95 Prozent der förderfä-
higen Kosten durch Zuschüsse 
gedeckt werden. „Wir wären 
wahnsinnig, wenn wir das nicht 
nutzen würden“, kommentierte 
Baubürgermeister Martin Haag 
diese „völlig neue Förderland-
schaft“.

OB Horn: „Verkehrswende 
darf nicht stocken“

Zu Beginn der Pressekon-
ferenz zur Vorstellung des 
Ausbauprogramms hatte Ober-
bürgermeister Martin Horn 
ausgeführt, warum ein so 
umfangreiches Investitions-
programm trotz der großen 
Haushaltsrisiken durch die 
zusätzlichen Belastungen der 
Corona-Pandemie jetzt erfor-
derlich und richtig ist. „Die 
Mobilität ist das Kernthema 
für das neue Jahrzehnt. Die 
umweltfreundliche Verkehrs-
wende darf nicht ins Stocken 
geraten.“ Gerade in einer 
wachsenden Stadt mit begrenz-
tem Platz sei es umso wichti-
ger, die nachhaltige Mobilität 
voranzutreiben.

Vier Linien mit höchster  
Priorität

Das jetzt dem Gemeinderat 
vorgelegte Konzept, das am  
27. Mai zur Beratung im Bür-
gerhaus Zähringen auf der 
Tagesordnung steht, setzt den 
politischen Rahmen für ein bis 
2030 reichendes Ausbaupro-
gramm, das in der ersten Prio-
rität vier Großprojekte enthält.

Stadtbahnverlängerung 
Littenweiler
Das erste Großprojekt ist 

eine „alte Bekannte“: Mit der 
Stadtbahnverlängerung Litten-
weiler soll die Linie 1 endlich 
ihrem Namen gerecht werden 
– bislang endet sie nämlich im 
schönen Stadtteil Waldsee. Mit 
der schon seit gefühlten Ewig-

keiten geplanten Verlängerung 
über den Bahnhof Littenweiler 
bis zum Kappler Knoten wer-
den gleich mehrere Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen: 
Künftig gibt es einen Direktan-
schluss an die Höllentalbahn, 
große Teile Littenweilers kom-
men erstmals in den Genuss 
einer fußläufigen Stadtbahn-
verbindung, und am Kappler 
Knoten ermöglicht ein großer 
Park-and-Ride-Platz Einpend-
lern aus dem Dreisamtal den 
Umstieg in die Bahn. Das ist 
auch dringend notwendig, weiß 
Baubürgermeister Haag: „So-
bald der Stadttunnel gebaut 
wird, kommt es auf der B 31 zu 
drastischen Verkehrseinschrän-
kungen.“

Ob das heute am Kappler 
Knoten stehende Flüchtlings-
wohnheim der Stadtbahn wei-
chen muss oder stehen bleiben 
kann, ist noch nicht entschie-
den: „Beide Varianten sind 
möglich und werden geprüft“, 
so Martin Haag. Der Baube-
ginn könnte schon 2024 erfol-
gen, dann wäre eine Fertigstel-
lung 2026 möglich.

Stadtbahn Dietenbach
Ohnehin „gesetzt“ ist der 

Bau einer Stadtlinie in den neu-
en Stadtteil Dietenbach. Der 
beschlossene neue, innovative 
Stadtteil beinhaltet ein nach-
haltiges Mobilitätskonzept und 
ist insofern nicht ohne die An-
bindung einer Stadtbahnlinie 
denkbar. Das städtebauliche 
Konzept für den neuen Stadt-
teil sieht den Stadtbahnan-
schluss als Verlängerung der 
Rieselfeld-Linie vor. Derzeit 
ist von einem Baubeginn im 
Jahr 2025 und von einer Inbe-
triebnahme frühestens im Jahr 
2027 auszugehen.

Stadtbahn Messe  
(zweiter Bauabschnitt)
Den etwas irreführenden 

Namen „Zweiter Bauabschnitt 
Stadtbahn Messe“ trägt die 
Verbindung vom Fahnenberg-
platz zur Hohenzollernstra-
ße. Sie ist Bestandteil der ur-
sprünglich vom Vauban über 
den Rotteckring bis zur Messe 
reichenden Linie, die in Teilab-
schnitten teils schon seit Jahren 
fertiggestellt ist. Was fehlt ist 
die lediglich rund 900 Meter 
lange Verbindung von der In-
nenstadt unter der Hauptbahn-
linie hindurch in den nördli-
chen Stühlinger. Doch diese 
kurze Strecke vereint gleich 
zwei Besonderheiten auf sich: 

Einerseits ist sie für die VAG 
von hoher Bedeutung, weil sie 
eine Alternative für die hoch 
belastete Stadtbahnbrücke 
darstellt und eine zweite Er-
schließung des Hauptbahnhofs 
ermöglicht. Zum anderen ist 
sie ingenieurstechnisch höchst 
anspruchsvoll, da die vorhan-
denen engen Kurvenradien 
und das starke Gefälle in der 
Unterführung für die heutigen 
Stadtbahnfahrzeuge nicht zu 
bewältigen sind. 

Deswegen lässt sich Stand 
heute auch wenig zu den mög-
lichen Baukosten sagen. Der 
Vorschlag der Verwaltung sieht 
vor, 2023 eine Machbarkeits-
studie zu vergeben. Ein Baube-
ginn wäre perspektivisch 2027 
möglich, eine Fertigstellung 
frühestens 2029 denkbar.

Stadtbahn St. Georgen 
(Machbarkeitsstudie)
Der Stadtteil St. Georgen 

ist der bevölkerungsreichste 
Stadtteil Freiburgs ohne di-
rekten Anschluss an das Stadt-
bahnnetz. Seit den 90er-Jahren 
ist diese Linie im Gespräch 
und sowohl im Verkehrsent-
wicklungsplan als auch im 
Flächennutzungsplan grund-
sätzlich enthalten. Bislang gibt 
es verschiedene Varianten, für 
die Vorhaltetrassen freigehal-
ten werden. Um einen Schritt 
näher zur Planung zu kom-

men, soll im kommenden Jahr 
eine Machbarkeitsstudie klä-
ren, welche Trassenvarianten 
weiterverfolgt werden – und 
welche Trassen für eine ande-
re städtebauliche Entwicklung 
freigegeben werden können. 

Gemeinderat entscheidet 
am 27. Mai

In der Verwaltungsvorla-
ge für den Gemeinderat am 
27. Mai geht es noch nicht 
um konkrete Baubeschlüsse, 
sondern um die Festlegung 
der Prioritätenliste sowie die 
grundsätzliche Zustimmung, 
die notwendigen Finanzmittel 
als Zuschuss an die VAG be-
reitzustellen. Außerdem muss 
der Gemeinderat über die 
Planungskosten für die Stadt-
bahnverlängerung Littenweiler 
und die Machbarkeitsstudie 
St. Georgen entscheiden. Da-
für sind für die Jahre 2021 und 
2022 insgesamt 600 000 Euro 
notwendig. Die Planungsmittel 
für die Stadtbahn Dietenbach 
sind bereits in der Kosten- und 
Finanzierungsrechnung des 
neuen Stadtteils enthalten.

Die Sitzung am Mittwoch, 
27. Mai, findet um 16 Uhr im 
Bürgerhaus Zähringen statt. 
Dort ist genügend Platz, um 
ausreichend Abstand zu halten 
– auch auf der Zuschauerem-
pore, wo maximal 30 Bürgerin-
nen und Bürger Platz finden. 
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Nomen est omen: Die Stadtbahn Littenweiler soll mit der ge-
planten Verlängerung bis zum Kappler Knoten ihrem Namen 
endlich gerecht werden. Bislang endet sie nämlich an der Laß-
bergstraße – im Stadtteil Waldsee. (Foto: P. Seeger)

Stadtbahnnetz 2030: Nach der Fertigstellung 
der aktuell im Bau befindlichen Projekte an der 
Messe und in der Waldkircher Straße ist ein wei-
terer Ausbau des Stadtbahnnetzes geplant. Bis 
in zehn Jahren sollen Bahnen bis zum Kappler 
Knoten, in den neuen Stadtteil Dietenbach und 
vom Friedrichring in den nördlichen Stühlinger 
rollen. Auch eine Stadtbahn durch St. Georgen 
steht jetzt auf der Prioritätenliste. (Grafik: GuT)

Eschholzstraße 
besser radelbar

Zug um Zug wird Freiburgs 
Netz der Radschnellwege dich-
ter und sicherer. Kommende 
Woche beginnt das Garten- 
und Tiefbauamt (GuT) mit 
dem Umbau des nördlichen 
Eschholzstraßenabschnitts 
zwischen der Lehener und der 
Breisacher Straße. Aus dem 
bestehenden Radweg wird ein 
komfortabler Fahrradstreifen 
ohne störende Parkplatzzu-
fahrten und Hebungen durch 
Baumwurzeln. Auch in Teilen 
der Breisacher Straße und in 
der Hohenzollernstraße wird 
die Radverkehrsführung ver-
bessert.

Im Zuge des Umbaus wird 
das GuT zudem die Fahrbahn 
sanieren, die in schlechtem 
Zustand ist. Dafür wird der As-
phalt vollständig erneuert. Der 
Umbau der Kreuzung erfolgt in 
vier Bauabschnitten und dauert 
bis Ende November. In jedem 
Bauabschnitt müssen einzelne 
Verkehrsbeziehungen gesperrt 
werden. Diese werden umge-
leitet und entsprechend ausge-
schildert. Das GuT bittet um 
Verständnis.

Frelo übertrifft 
Erwartungen

Das Freiburger Fahrradver-
leihsystem Frelo wird ein Jahr 
alt, und es gibt einen Grund zu 
feiern: Mit rund 220 000 Aus-
leihen gehört Frelo bundesweit 
zu den erfolgreichsten Bike-
Sharing-Angeboten. Und da-
bei wären noch höhere Zahlen 
möglich gewesen, doch auch 
hier hinterlässt die Coronakrise 
ihre Spuren: Im Vergleich zum 
Januar ist die Zahl der Auslei-
hen im April um knapp 40 Pro-
zent zurückgegangen. Aktuell 
sind über 16 500 Nutzerinnen 
und Nutzer für Frelo registriert.

Deshalb verwundert es we-
nig, dass Frelo in den kom-
menden Monaten weiter ausge-
baut werden soll. Von Juni bis 
November gibt es Probestati-
onen in Munzingen, Tiengen, 
Opfingen, St. Nikolaus, Wal-
tershofen und Hochdorf sowie 
nach dessen Wiedereröffnung 
auch beim Thermalbad. Wird 
das Angebot gut angenommen, 
werden daraus im Anschluss 
dauerhafte Stationen.

Das Frelo-Netz soll außer-
dem im Stadtgebiet erweitert 
werden: Für den Sommer sind 
15 bis 20 zusätzliche Stationen 
geplant. Zusätzlich sollen bis 
zu 20 Lasten-Frelos mit elek-
trischer Tretunterstützung an 
ausgewählten Stationen ver-
fügbar sein.

Als kleines Dankeschön  
schenkt die VAG allen Frelo-
Nutzerinnen und -Nutzern 
einen 30-Minuten-Freifahrt-
Gutschein, den man an Freun-
de oder Familie weitergeben 
kann. Der Coupon ist bis Ende 
2020 gültig. 

Beirat tagt  
nicht-öffentlich

Aus Gründen des Infekti-
onsschutzes findet die nächste 
Sitzung des Gestaltungsbeirats 
am 28. Mai ausnahmsweise 
nicht-öffentlich statt. Über die 
Projekte auf der Tagesordnung 
kann man sich aber auf der In-
ternetseite des Gestaltungsbei-
rats informieren.

Besprochen werden dies-
mal eine Baumassenstudie zur 
geplanten Erweiterung des 
Berthold-Gymnasiums (s. S. 1)
sowie die Weiterentwicklung 
der geplanten Aufstockung des 
bestehenden Parkhauses im 
Stadtteilzentrum Weingarten.

Informationen dazu gibt es unter 
www.freiburg/gestaltungsbeirat 
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Gemeinderat
& Ausschüsse

Die Tagesordnungen einschließlich 
der Sitzungsvorlagen sind in der Re-
gel eine Woche vor dem jeweiligen 
Termin unter www.freiburg.de/GR 
abrufbar. Die wichtigsten Themen, 
bei denen mit großer Wahrschein-
lichkeit eine gemeinderätliche 
Aussprache zu erwarten ist, sind 
nachstehend aufgeführt. 
Wer ein entsprechendes Hörge-
rät trägt, kann bei Sitzungen im 
Ratssaal des Innenstadtrathauses 
sowie im Bürgerhaus Zähringen die 
induktive Höranlage nutzen.
Wichtig: Zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie gilt für Besuche-
rinnen und Besucher die Pflicht, 
eine Mund-Nase-Bedeckung zu 
tragen. Aufgrund der Abstands-
regelungen steht jeweils auch 
nur eine begrenzte Anzahl von 
Besucherplätzen auf der Empore 
zur Verfügung. Vor der Planung 
eines Besuchs der Sitzungen bitten 
wir deshalb ausnahmsweise, dessen 
Notwendigkeit abzuwägen. Die 
Informationen zur Sitzung können 
auch der zeitnahen Berichterstat-
tung im Amtsblatt, auf der städ-
tischen Internetseite unter www.
freiburg.de sowie der der örtlichen 
Presse entnommen werden.

Gemeinderat Di, 26.5.
•  Änderung der Geschäftsordnung 

des Gemeinderats
•  Neubesetzung von gemeinderät-

lichen Ausschüssen, Gremien und 
Organen der Gesellschaften mit 
städtischer Beteiligung

•  Freiburger Stadtbau GmbH (FSB): 
Konzeption „FSB 2030 – Mehr 
Wohnen. Faire Mieten. Für 
Freiburg.“

•  Einwohnerantrag „5 Jahre Miet-
stopp bei der FSB“

•  Förderung genossenschaftlichen 
Wohnens: interfraktioneller An-
trag zur Gründung einer Freiburg 
Genossenschaft, Unterstützung 
und Förderung von neuen genos-
senschaftlichen Wohnprojekten

•  Baugebiet „Alter Sportplatz 
Ebnet“: Sonderprogramm fa-
milienfreundliches Wohnen auf 
Erbbaurechtsbasis

•  Neuer Stadtteil Dietenbach: 
Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht, Einführung einer Sonder-
rechnung, Kooperation zwischen 
der Gemeinde Bahlingen am Kai-
serstuhl und der Stadt Freiburg 
beim Projekt „Wilde Weiden“ als 
naturschutzrechtlicher Ausgleich

Bürgerhaus Zähringen,  
Lameystr. 2 16 Uhr

Gemeinderat Mi, 27.5.
•  Stadtbahnausbau 2030: Rah-

menzeitplan für die Stadtbahn-
projekte des „Vordringlichen 
Bedarfs“ sowie Finanzierung von 
Investitionen für den weiteren 
Stadtbahnausbau

•  Erweiterung des Berthold-Gym-
nasiums: Grundsatzbeschluss

•  Standortentscheidung für ein 
weiteres Gymnasium

•  Sanierung und Neukonzeption 
des Augustinermuseums: Kosten-
fortschreibung für den  
3. Bauabschnitt

•  Polizeiliche Kriminalstatistik 2019
•  Evaluation der Sicherheitspart-

nerschaft zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und der 
Stadt Freiburg im Breisgau

•  Situation im öffentlichen Raum: 
Bericht zur Straßensozialarbeit, 
kommunalen Kriminal- und 
Suchtprävention, dem Gemein-
devollzugsdienst sowie Vollzugs-
dienst

Bürgerhaus Zähringen,  
Lameystr. 2 16 Uhr

Städtische
Bühnen

Die Theaterkasse ist geschlossen, 
aber telefonisch (Tel. 201-2853) und 
per E-Mail (theaterkasse@theater.
freiburg.de) Mo–Fr 10–16 Uhr 
erreichbar. Weitere Infos unter  
www.theater.freiburg.de
Das Theater hat die Spielzeit 
wegen der Verordnung des Landes 
zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie vorzeitig beendet. 
Unter www.theater.freiburg.de 
gibt es aber eine Reihe digitaler 
Angebote, beispielsweise Konzerte 
des Philharmonischen Orchesters 
oder den Link zum Youtube-Kanal 
des Theaters.

Städtische
Museen

Die Museen sind geöffnet, die 
Besucherzahl ist aber entsprechend 
der Größe der jeweiligen Ausstel-
lungsfläche begrenzt. Für alle Be-
sucherinnen und Besucher gilt eine 
Maskenpflicht. Ein Wegeleitsystem 
mit Bodenmarkierungen sorgt da-
für, dass der Mindestabstand von 
zwei Metern in den Ausstellungs-
räumen eingehalten wird. Audio-
guides, Hands-On-Stationen und 
Touchscreens stehen aktuell nicht 
zur Verfügung. Auch Führungen 

und andere museumspädagogische 
Angebote finden nicht statt. 

Digitale Angebote
Unter www.freiburg.de/museen-
digitales gibt es eine Vielzahl von 
Angeboten:
•  Online-Sammlung mit 800 

Objekten aus den Sammlungsbe-
ständen

•  Virtuelle Rundgänge laden 
zum Entdecken auf dem Sofa ein

•  Social Media: News auf Face-
book und Instagram

•  Youtube-Playlist mit Einblicken 
in aktuelle und vergangene Son-
deraustellungen, Blicke hinter 
die Kulissen, artist talk

•  Kinder und Jugendliche finden 
Videotutorials, Kinder-Audiogui-
des oder eine Rollenspiel-App

Augustinermuseum / Haus der 
Graphischen Sammlung
Malerei, Skulptur, Kunsthandwerk 
und Grafiken vom Mittelalter bis ins 
20. Jahrhundert mit Schwerpunkt 
auf der Kunst des Oberrheingebiets. 
(Augustinerplatz, Tel. 201-2531), 
Haus der Graphischen Sammlung 
(Salzstr. 32, Tel. 201-2550), Di – So 
10 – 17 Uhr. 
Ausstellungen
•  freiburg.archäologie – 900 Jahre 

Leben in der Stadt  bis 4.10.
•  Gottlieb Theodor Hase –  

Freiburgs erster Fotograf bis 27.9.

Museum für Neue Kunst
Expressionismus, Neue Sachlich-
keit, Abstraktion nach 1945, neue 
 Tendenzen. Marienstraße 10 a,  
Tel. 201-2581, Di – So 10 – 17 Uhr
Ausstellungen
Priska von Martin bis 13.9.

Archäologisches Museum 
Colombischlössle (Arco)
Archäologische Funde von der 
Altsteinzeit bis zum Mittelalter. 
Colombischlössle, Rotteckring 5, 
Tel. 201-2574, Di – So 10 – 17 Uhr
Ausstellung
Der römische Legionär – weit mehr 
als ein Krieger bis 29.11.

Museum Natur und Mensch
Naturwissenschaftliche Funde, 
Mineralien, Edelsteine, Fossilien, 
Tier- und Pflanzenpräparate und 
Sonderausstellungen der Ethno-
logischen Sammlung. Gerberau 32, 
Tel. 201-2566, Di – So 10 – 17 Uhr
Dauerausstellungen
• EG „Zeitraum“ und „Steinreich“
• OG „Wald“, „Wasser“, „Wiese“

Museum für Stadtgeschichte – 
Wentzingerhaus
Von der Gründung der Stadt bis zur 
Barockzeit. Münsterplatz 30, 
Tel. 201-2515, Di – So 10 – 17 Uhr
Ausstellung
Freiburg.archäologie – 200 Jahre 
Forschen in der Stadt bis 4.10.

Kunsthaus L6
Städtisches Kunst- und Aus stellungs -
haus, www.freiburg.de/kunsthausl6
aktuell geschlossen

Planetarium

Richard-Fehrenbach-Planetarium, 
Bismarckallee 7g, Internet:  
www.planetarium.freiburg.de
Eine Wiederaufnahme des Vor-
stellungsbetriebs ist aktuell noch 
nicht absehbar. Daher finden bis 
auf Weiteres keine Veranstaltun-
gen statt. Das Verwaltungsbüro 
des Planetariums ist Mo – Fr 9 – 12 
Uhr besetzt und unter Tel. (0761) 
3 89 06 30 oder per E-Mail an  
info@planetarium-freiburg.de 
erreichbar.

Stadtbibliothek
Freiburg

Hauptstelle am Münsterplatz
Münsterplatz 17, Tel. 201-2207, 
stadtbibliothek@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/stadtbibliothek 
bzw. www.onleihe.de/freiburg 
Di – Fr 10 – 13 / 14 – 17 Uhr,  
Sa 10 – 13 Uhr

Stadtteilbibliothek Haslach
Staudingerstraße 10, Tel. 201-2261, 
Di – Fr 9.30 – 12 Uhr, 13 – 18 Uhr

Stadtteilbibliothek Mooswald
Falkenbergerstraße 21, 
Tel. 201-2280, Di – Do 10 – 13 Uhr 
und 15 – 18 Uhr, Fr 10 – 13 Uhr

Kinder- und Jugendmediothek 
(KiJuM) Rieselfeld
Maria-von-Rudloff-Platz 2, Tel. 201-
2270, Di – Fr 13 – 18, Mi 10 – 18 Uhr

Digitale Dienste der 
Stadtbibliothek
verfügbar unter  
www.freiburg.de/stadtbibliothek
•  filmfriend 

Streaming-Dienst für Filme und 
Serien

•  Naxos Music Library und  
Naxos Music Library Jazz 
Streaming-Dienst für klassische 
Musik und Jazz

•  Freegal Music 
Streaming-Dienst für Musik:  
klassische Musik, Pop, Rock, 
Hip-Hop, Comedy, Country, Jazz, 
Soundtracks, Kinderlieder

•  Munzinger 
Wissensportal mit Informationen 
und Daten zu Biografien, Filmen, 
Ländern, Literatur, Musik, Sport 
u.v.m. 

•  Genios eBib 
Datenbank für Zeitungen, 
Zeitschriften und Wirtschafts-
informationen

•  Onleihe Freiburg 
Digitale Bibliothek: eBooks,  
eAudio, eVideo, eMagazine, 
ePaper und eLearning

•  Aktion „Bücher für Kinder“ 
Buchbestellung und Lieferung 
für Kinderbücher

•  Lesezeichenaktion: „Lesen 
macht Laune“ – Für Kinder von 
6 – 12 Jahren

Europe Direct 
Informationszentrum Freiburg 
Stadtbibliothek, Hauptstelle am 
Münsterplatz 17, Tel. 201-2290, 
E-Mail: ipe@stadt.freiburg.de
Auskünfte gibt es aktuell nur per 
Telefon oder E-Mail.

Städtische
Bäder

Alle Schwimmbäder einschließlich 
der Keidel-Therme bleiben gemäß 
der Landesverordnung des Landes 
weiterhin geschlossen. Über die 
Öffnung der Bäder und der Keidel-
Therme wird die Freiburger Stadt-
bau zu gegebener Zeit auf ihren 
Internetseiten informieren.

•  www.badeninfreiburg.de  
www.keideltherme.de

Volkshochschule
Freiburg

VHS im Schwarzen Kloster: Rotteck-
ring 12; www.vhs-freiburg.de,  
Tel. 3 68 95 10
Die Volkshochschule ist per E-Mail 
uneingeschränkt und telefonisch 
Mo – Fr 9 – 12.30 Uhr zu erreichen.
Der allgemeine Unterrichts- und 
Veranstaltungsbetrieb bleibt bis 
auf Weiteres durch die Verordnung 
des Landes untersagt. 
Für das neue Schuljahr der Abend-
schulen und für den nachträg-
lichen Hauptschulabschluss ab 
September werden Anmeldungen 
entgegen genommen: 
•  Abendgymnasium:  

ag@vhs-freiburg.de 
www.abendgymnasium-freiburg.de

•  Abendrealschule:  
ars@vhs-freiburg.de 
www.abendrealschule-freiburg.de

•  Nachträglicher Hauptschulab-
schluss: benz@vhs-freiburg.de, 
Tel. (0761) 3 68 95 18 
www.vhs-freiburg.de

Dies &
Jenes

Wegweiser Bildung
Eingang Stadtbibliothek, Müns-
terplatz 17, Tel. 201-2020, webi@
bildungsberatung-freiburg.de
Persönliche Beratungen sind nach 
Terminvereinbarung möglich. Au-
ßerdem gibt es zu den Öffnungs-
zeiten Beratungen per Telefon, 
E-Mail und Videochat.

Das Waldhaus Freiburg
Bildungs- und Informations zentrum 
zu Wald und Nachhaltigkeit,  
Wonnhaldestr. 6, Tel. 89 64 77-10,  
www.waldhaus-freiburg.de, 
E-Mail: info@waldhaus-freiburg.de
Das Waldhaus ist weiterhin ge-
schlossen, alle Programmangebote 
entfallen derzeit. Das Waldhaus-
Team ist aber telefonisch Di / Do 
9 – 12 Uhr sowie jederzeit per 
E-Mail erreichbar.

Musikschule Freiburg
Turneestr. 14, Tel. 88 85 12 80,  
www.musikschule-freiburg.de 
E-Mail: info@musikschule-freiburg.de
Die Musikschule Freiburg ist bis auf 
weiteres Mo – Do 10 – 12 Uhr tele-
fonisch und jederzeit per E-Mail 
erreichbar und beantwortet alle 
Fragen rund um die musikalischen 
Angebote. Persönliche Beratungen 
sind derzeit leider nur telefonisch 
möglich. Viele interessante Infor-
mationen gibt es außerdem auf 
der Internetseite.

Naturerlebnispark Mundenhof
Ganzjährig rund um die Uhr zu-
gänglich. Eintritt frei, Parkgebühr  
5 Euro. Infos unter Tel. 201-6580
Der Zutritt ist auf maximal 2000 
Besucherinnen und Besucher 
beschränkt. Einlass nur am Spen-
denaffen und am ZMF-Gelände. 
Die Anfahrt mit dem Pkw ist nur 
unter der Woche möglich. Am 
Wochenende steht der Parkplatz 
ausschließlich Personen mit Behin-
dertenausweis zur Verfügung.

Abfall &
Recycling

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
Freiburg GmbH (ASF), Tel. 76 70 70  
www.abfallwirtschaft-freiburg.de 
Service-Center: Mo – Do 8 – 12 und 
13 – 17 Uhr, Fr 8 – 12 / 13 – 15.30 Uhr

Recyclinghöfe
Anlieferung von Wertstoffen, 
Gebrauchtwaren, Schnittgut und 
Schadstoffen aus Privathaushalten
St. Gabriel (Liebigstraße)
Di 9 – 12.30 / 13 – 18 Uhr 
Fr, Sa 8 – 13 Uhr
Haslach (Carl-Mez-Straße 50)
Do 8 – 16 Uhr 
Sa 9 – 16 Uhr
Waldsee (Schnaitweg 7)
Mi 9 – 16 Uhr 
Sa (keine Schadstoffe) 9 – 13 Uhr

Umschlagstation Eichelbuck
Eichelbuckstraße, Tel. 7 67 05 70 
Anlieferung von Sperrmüll 
Mo – Do 7.15 – 11.45 / 13 – 16 Uhr 
Fr 7.15 – 12.15 / 13 – 15.30 Uhr 
1. Samstag im Monat 9 – 12.45 Uhr

Schadstoffmobil
Abgabe von Reinigungsmateriali-
en, Medikamenten, Chemikalien, 
Pestiziden, Altöl, Farben etc.
•  Hochdorf, Hallenbad (P) 

Mo, 25.5. 8.30 – 11 Uhr
•  Rieselfeld, Ingeborg-Drewitz-

Allee (Wendeplatte) 
Mo, 25.5. 13 – 15 Uhr

Ämter &
Dienststellen

Amt für Kinder, Jugend  
und Familie (AKI)
Europaplatz 1, Empfang: Tel. 201-
8310, www.freiburg.de/aki 
E-Mail: aki@stadt.freiburg.de
Persönliche Termine sind aus-
schließlich nach vorheriger Verein-
barung möglich.
Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr 
Fr 7.30 – 15.30 Uhr
Bitte gesonderte Öffnungszeiten in 
den Fachbereichen beachten.

Amt für Liegenschaften und 
Wohnungswesen (ALW)
Fahnenbergpl. 4, Tel. 201-5301/5302 
E-Mail: alw@stadt.freiburg.de
Termine nur nach vorheriger Ver-
einbarung:
•  Wohngeld: Tel. 201-5480,  

www.freiburg.de/wohngeld
•  Wohnberechtigungsscheine: 

Tel. 201-5480
•  Wohnraumförderung: Tel. 201-

54-31/-32/-33, www.freiburg.de/
wohnraumfoerderung

Amt für Migration und 
Integration (AMI)
 Berliner Allee 1, Tel. 201-6301, 
www.freiburg.de/ami 
E-Mail: ami@stadt.freiburg.de
Termine nur nach vorheriger Ver-
einbarung
•  Empfang (Infos, Formulare,  

Terminvereinbarung etc.) / 
Ausländerbehörde 
Mo – Fr 7.30 – 12.00 Uhr 
Mo – Do 13.00 – 15.30 Uhr

•  Leistungsgewährung / 
Wohnraumverwaltung: 
Mo / Mi / Mo 8 – 11.30 Uhr 
Mo / Mi 13.30 – 15.30 Uhr

Amt für Soziales und Senioren
Fehrenbachallee 12, Empfang: 
Mo – Mi + Fr 8 – 11, Do 13 – 16 Uhr 
(ab 2.6. Do auch 8 – 11 Uhr) 
Tel. 201-3507, www.freiburg.de/ass 
ass_empfang@stadt.freiburg.de
Termine nur nach Vereinbarung:
Telefonzeiten des Empfangs: 
Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr 
Fr 7.30 – 15.30 Uhr

Beratungszentrum Bauen
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-4390, 
E-Mail: bzb@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/bzb
Termine nur nach Vereinbarung:
Mo – Mi, Fr 8 – 11 Uhr 
Do 13 – 16 Uhr

Bürgerservice-Zentrum  
mit Fundbüro
Nur nach Terminvereinbarung unter: 
Tel. 201-0, Rathaus im Stühlinger,  
Fehrenbachallee 12, E-Mail: 
buergerservice@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/buergerservice
Mo – Fr 8 – 16.00 Uhr

Bürgerberatung im Rathaus
Rathausplatz, Tel. 201-0,  
www.freiburg.de/buergerberatung
Die Bürgerberatung ist für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 
Telefonische Servicezeiten:
Mo – Fr 8 – 18.00 Uhr

Friedhöfe
Friedhofstr. 8, Tel. 201-6602 
www.freiburg.de/friedhof 
E-Mail: ebf@stadt.freiburg.de
Aktuell kein Publikumsverkehr. 
Telefonische Sprechzeiten:
•  Friedhofsverwaltung (201-6602): 

Mo / Mi / Fr 8 – 16 Uhr 
Di / Do 8 – 12 Uhr

•  Bestattungsdienst: 
Tel. 27 30 44  rund um die Uhr

Forstamt
Günterstalstr. 71, Tel. 201-6201 oder 
-6202, www.freiburg.de/forstamt 
E-Mail: forstamt@stadt.freiburg.de
Mo – Fr 9 – 12 Uhr 
Mo – Do 14 – 16 Uhr

Informations-, Beratungs- und 
Vormerkstelle (IBV) Kita
Europaplatz 1, Tel. 201-8408, E-Mail: 
kinderbetreuung@stadt.freiburg.de
Termine nur nach Vereinbarung: 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo / Mi 13 – 16 Uhr

Jugend- / Kinderbüro im 
Jugendbildungswerk Freiburg
Jugendbüro: Tel. 79 19 79 90,  
E-Mail: info@jugendbuero.net 
www.jugendbuero.net
 Kinderbüro: Tel. 79 19 79 18 
E-Mail: kinderbuero@jbw.de,  
www.kinderbuero-freiburg.de
Das Haus der Jugend in der 
Uhlandstraße ist geschlossen und 
Publikumsverkehr aktuell nicht 
möglich. Dennoch bietet das 
Jugendbüro telefonische Sprech-
zeiten (Di / Mi 10 – 15 Uhr) an und 
ist außerdem per E-Mail erreichbar. 
Auch das Team des Kinderbüros ist 
(Mo – Do 9 – 12 Uhr) per E-Mail und 
Telefon zu erreichen.

Ortsverwaltungen
Die Rathaustüren in den Orts-
verwaltungen werden nur für 
individuell vereinbarte Termine 
geöffnet. Um unnötige Begeg-
nungssituationen zu vermeiden, 
wird um pünktliches Erscheinen 
gebeten. Außerdem ist die Einhal-
tung der gängigen Abstandsregeln 
und das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung Pflicht. Termine sind zu 
folgenden Zeiten möglich:
•  OV Ebnet: Tel. 6 96 89 80, 

Mo / Di / Do 8 – 12, Mi 13 – 17 Uhr 
ov-ebnet@stadt.freiburg.de

•  OV Hochdorf: Tel. (07665) 
94 73 90, Mo – Fr 7.30 – 12 Uhr, Mi 
auch 17 – 20 Uhr, E-Mail:  
ov-hochdorf@stadt.freiburg.de

•  OV Kappel: Tel. 6 11 08 30 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, E-Mail:  
ov-kappel@stadt.freiburg.de 

•  OV Lehen: Tel. 88 87 10 
Mo – Fr 8 – 11.30 Uhr, Mi auch 
17 – 19 Uhr, E-Mail:  
ov-lehen@stadt.freiburg.de

•  OV Munzingen: Tel. (07664) 
4 03 63 51, Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mi 
auch 14.30 – 18 Uhr, E-Mail:  
ov-munzingen@stadt.freiburg.de 

•  OV Opfingen: Tel. (07664) 50 400 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo auch 18 – 20 
Uhr, E-Mail:  
ov-opfingen@stadt.freiburg.de

•  OV Tiengen: Tel. (07664) 50 56 60 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo auch 
13.30 – 16 / Mi 13.30 – 17 Uhr,  
ov-tiengen@stadt.freiburg.de

•  OV Waltershofen: Tel. (07664)  
9 44 30, Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mi auch 
13.30 – 18 Uhr, E-Mail:  
ov-waltershofen@stadt.freiburg.de

Seniorenbüro
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-3032, 
www.freiburg.de/senioren, E-Mail: 
seniorenbuero@stadt.freiburg.de
Dringende persönliche Beratungen 
nach Vereinbarung, ansonsten 
Beratung per Telefon und E-Mail: 
Mo – Fr  9 – 16 Uhr

Stadtarchiv
Grünwälderstr. 15, Tel. 201-2701, 
stadtarchiv@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/stadtarchiv
Der Lesesaal ist wieder geöffnet: 
Mo – Do  10 – 16 Uhr 
Besuche sind aber nur nach vorhe-
riger und bestätigter Terminver-
einbarung (per E-Mail oder Tel.) 
möglich.

Standesamt
Rathausplatz, Tel. 201-3158,  
www.freiburg.de/standesamt 
standesamt@stadt.freiburg.de
Termine nur nach vorheriger Ver-
einbarung:
Mo – Fr 8 – 12 (Mi bis 17) Uhr 
In den Ortschaften ist die jeweilige 
Ortsverwaltung zuständig.

Vermessungsamt
Berliner Allee 1, Tel. 201-4201 
www.freiburg.de/vermessungsamt 
vermessungsamt@stadt.freiburg.de
Termine nur nach Vereinbarung:
Mo – Fr  9 – 12.30 Uhr 
sowie Mo – Do auch nachmittags

Museumsbesuch: Mit Abstand am besten
Das kulturelle Leben kehrt nach der Corona-Pause langsam wieder zurück in die Stadt. Die städ-
tischen Museen haben mittlerweile wieder regulär geöffnet, allerdings unter strengen Abstands- 
und Hygieneregeln. Generell gilt die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Außerdem 
gibt es vorerst keine Hands-on-Stationen oder Führungen. Auch das museumspädagogische 
Angebot ruht noch. Dafür ist der Museumsbesuch zurzeit ein ganz besonderes Erlebnis: Weil 
die Besucherzahl beschränkt ist, kann man die Kunstwerke – hier die Ausstellung mit Werken 
von Priska von Martin im Museum für Neue Kunst – endlich einmal in aller Ruhe besichtigen.
 (Foto: A. J. Schmidt)
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Priska von Martin: Wiederentdeckung  
einer besonderen Künstlerin

Museum für Neue Kunst zeigt eine Ausstellung über die fast vergessene Bildhauerin aus Freiburg

Ich kannte Priska von 
Martin selbst nicht, bis 

ich im Depot zufällig über 
ein Werk von ihr gestoßen 
bin.“ Mit ungewöhnlichen 
Worten leitete Christine 
Litz, Direktorin des Muse-
ums für Neue Kunst und 
Kuratorin der Ausstellung, 
die persönliche Führung 
ein. Die Stadt Freiburg 
nahm zwar den Nachlass 
der Künstlerin kurz nach 
ihrem Tod 1982 an – die 
60 Plastiken, 230 Arbeiten 
auf Papier und über 1000 
Fotografien lagen dann 
aber über drei Jahrzehn-
te unbeachtet im Depot. 
Obwohl einzelne ihrer 
Arbeiten in ganz Deutsch-
land ausgestellt sind, 
dürfte Priska von Martin 
den meisten Kunstinteres-
sierten kein Begriff sein.

Erst als Christine Litz vor 
einigen Jahren zufällig ein 
Werk von Priska von Martin 
entdeckte, entstand die Idee ei-
ner eigenen Ausstellung. „Ich 
dachte: sehr interessant.“ So 
beschreibt sie heute ihre erste 
Begegnung mit der Sammlung. 
Ein Laie – und wie Litz an-
merkt, auch sie selbst – würde 
auf den ersten Blick nicht glau-
ben, welche Werke alle zur sel-
ben Künstlerin gehören. Wegen 
dieser Vielfältigkeit wurde aus 
Interesse schnell Begeisterung 
und die Gewissheit, Priska von 
Martin eine eigene Ausstellung 
zu widmen. Zwei Jahre später 
ist es soweit: Gemeinsam mit 
dem Gerhard-Marcks-Haus in 
Bremen präsentiert das Muse-
um für Neue Kunst ausgewähl-
te Werke als Hommage an die 
große Künstlerin und Tochter 
der Stadt Freiburg.

Figuren aus Gips, Bronze, 
Pappe oder Aluminium, Aqua-
rell-, Tusche- und Federzeich-
nungen, sogar Fotografien 
– das alles findet sich im Port-
folio Priska von Martins. Jeder 
Raum der Ausstellung thema-
tisiert ganz unterschiedlich 
die verschiedenen Techniken, 
Arbeitsmaterialien und Nuan-
cen ihrer Werke. Den rauen, 
detailverliebten und lebendig 
wirkenden Oberflächen ihrer 
Bronzestatuen folgen glattge-
schliffene Aluminiumfiguren, 
den altertümlichen Reiterfi-

guren aus Gips und Bronze 
gegossene Darstellungen des 
weiblichen Körpers und farbin-
tensiven Zeichnungen private 
Fotografien.

Trotz oder gerade wegen 
dieses beeindruckenden und 
insbesondere vielfältigen Re-
pertoires künstlerischen Schaf-
fens ging es Priska von Martin 
immer darum, die menschliche 
Existenz auszudrücken: „Ich 
habe Tierplastiken nicht ge-
macht, um das Tier zu charakte-
risieren. Das Tier war für mich 
immer ein Medium, durch wel-
ches hindurch ich vom Men-
schen sprechen wollte.“ Sowohl 
die archaische Einheit von 
Mensch und Tier als auch die 
futuristische Inszenierung ihrer 
Aluminiumplastiken im indus-
triellen Umfeld sollen unser 
Leben ungeschönt darstellen 
– Vereinzelung, Dysfunktion, 
Schmerz, aber auch Harmonie, 
Ganzheit und Schönheit. 

Deutlich wird dies bei ih-
rem einzigartigen Werkezyklus 
„Rote Mädchen“: Auf Anraten 
von Bernhard Dörries, einem 
befreundeten Fotografen, kleb-
te sie 1968 lebensgroße Kreide-
zeichnungen auf Pappaufstel-
ler. Diese 17 „Roten Mädchen“ 
inszenierte sie gemeinsam mit 
Dörries auf mehreren öffentli-
chen Plätzen in München und 
Dachau in unterschiedlichen 
Kontexten als Kontrast zu den 
steinernen Architekturen und 
Denkmälern. Anschließend 
verbrannte Priska von Martin 
die blutroten Pappaufsteller – 
für die Nachwelt blieben nur 
die angefertigten Fotografien. 
Der natürliche Kreislauf des 
Lebens, wie die Künstlerin da-
mals anmerkte: „Der Schmerz 
ist ein Teil des Daseins, ein 
Hauptnenner. Ihn muss ich, um 
mich auszudrücken, meinen 
Geschöpfen ebenso antun, da-
mit sie zeigen, wer ich bin.“

In der damaligen Männer-
domäne der Bildhauerei schlug 
Priska von Martin durch ihre 
Experimentierfreudigkeit neue 
Wege ein und schuf Außer-
gewöhnliches. Ein toller und 
ungewöhnlicher Schatz für 
die städtischen Museen, wie 
Christine Litz betont. Glückli-
cherweise konnte das Museum 
für Neue Kunst diese verlorene 
Tochter der Stadt Freiburg und 
großartige Künstlerin wieder-
entdecken und ihr die Auf-
merksamkeit zuteil werden las-
sen, die sie zweifellos verdient. 
Bis Sonntag, 13. September, 
können sich alle Interessierten 
die bisher umfangreichste Aus-
stellung über Priska von Mar-
tins Gesamtwerk anschauen. 

Preis: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Der 
Eintritt ist für Besucherinnen und 
Besucher unter 27 Jahren kosten-
los. Im Juni erscheint begleitend 
zur Ausstellung ein Katalog, der 
28 Euro kostet.

PRISKA VON MARTIN
Am 2. März 1912 wurde Priska 
von Martin in Freiburg als 
wohlhabende Tochter Alfred von 
Martins geboren. Sie starb am 
12. März 1982 in München. Ihre 
Jugend ist von den beruflichen 
Stationen ihres Vaters geprägt: 
Gotha, Jena, Kronberg im Taunus 
und 1923 schließlich München.
Dort hatte sie sich im Sommer-
semester 1931 bei der Akademie 
der Bildenden Künste München 
für Bildhauerei eingeschrieben 

– als eine von zwei Frauen. Bei 
Joseph Wackerle und der soge-
nannten „Münchener Schule“ 
lernte sie ihr Handwerk. Ihren 
früheren Professor Toni Stadler 
(1882–1982) heiratete sie 1942. 
Priska von Martin gehörte somit 
zu der kleinen Gruppe Bildhaue-
rinnen, die vor 1945 akademisch 
ausgebildet wurden und sich in 
der Nachkriegszeit als moderne 
Künstlerinnen profilieren konnte.
Zeitlebens leidet Priska von 

Martin unter Nerven-
schmerzen und schwe-
ren Depressionen, die 
sie teilweise zu langen 
Schaffenspausen zwin-
gen. 1980 wird diagnos-
tiziert, dass sie aufgrund 
ihres Muskelschwundes 
nicht mehr laufen kön-
nen wird. Sie plant ihren 
Nachlass und vererbt ihn 
ihrer Geburtsstadt. Nur 
wenige Tage nach ihrer 
letzten Ausstellungser-
öffnung begeht sie am 
11. März 1982 im Alter 
von 70 Jahren Selbst-
mord.

Priska von Martin mit Porträt von 
Toni Stadler. (Foto: H. Sieveking)

Auf der linken Fotografie ist ein Raum der aktuellen Ausstellung zu sehen. Die Aluminiumstatue im Vordergrund besteht aus mehreren Einzelteilen. Im Hintergrund 
ist die Inszenierung von Bernhard Dörries zu sehen: Die Figuren werden als einzige Überlebenden der modernen Industrialisierung präsentiert, so Christine Litz. Die 
Fotografie rechts zeigt die einzigartigen „Roten Mädchen“ auf dem Königsplatz in München – gemeinsam mit Priska von Martin.
 (Foto links: B. Strauss; rechts: A. J. Schmidt)

Korrektur: „Hände weg von Baden“
In der abgedruckten Doppelseite zum 8. Mai 1945 in der ver-
gangenen Ausgabe gab es eine falsche Bildunterschrift: In dem 
Begleittext zur abgebildeten Fotografie stand, dass das „Ende 
der französischen Besatzung und das Ende der Entnazifizie-
rung“ gefordert wurden. Tatsächlich thematisiert das Plakat 
„Hände weg von Baden“ den Erhalt Badens als eigenes Bun-
desland im Kontext des Wahlkampfs um den Südweststaat. Es 
forderte die Zusammenführung mit dem abgetrennten Nordteil 
der amerikanischen Besatzungszone und sprach sich gegen 
eine Zusammenführung mit Württemberg und Hohenzollern 
aus. Die Aufnahme wurde vermutlich vom Kartoffelmarkt 
Richtung Nordwesten aufgenommen, links von der heutigen 
Raustraße. (Foto: W. Pragher)

900 Jahre Freiburg – 900 blühende Baumbeete
Stadtjubiläum: Freiburgerinnen und Freiburger können Baumpatenschaften übernehmen

Zum 900. Geburtstag soll 
Freiburg in neuem Glanz 

erblühen. Deshalb sucht 
das Team von „Freiburg 
packt an“ des Garten- und 
Tiefbauamts Freiwillige, die 
eine Baumpatenschaft über-
nehmen und die Grünflä-
chen rund um die Straßen-
bäume bunt bepflanzen.

Im Rahmen des Jubiläums-
projekts „900 Jahre Freiburg – 
900 blühende Baumbeete“ sind 
alle Freiburgerinnen und Frei-
burger dazu aufgerufen, einen 
kleinen Beitrag zur Begrünung 
und Verschönerung der Stadt zu 
leisten. Viele Baumbeete oder 
Baumscheiben können mit blü-
henden Samenmischungen und 
duftenden Kräutern bepflanzt 
werden. Bereits bestehende 
Baumscheiben werden aufge-
frischt und mit neuen Sorten 
bereichert. Angemeldet sind in 
Freiburg etwa 500 Baumschei-
ben – weitere können noch 
dazu kommen.

Die Baumpatenschaften 
können ab sofort bei „Freiburg 
packt an“ per E-Mail an fpa@
stadt.freiburg.de oder telefo-
nisch unter 201-4712 angemel-
det werden. Ein passendes Star-
terset zur Bepflanzung bietet 
die Ökostation in der Falken-
bergstraße 21 b kostenlos an. 
Donnerstags, zwischen 14 und 
17 Uhr, gibt es dazu eine Bera-
tungsstunde über den Garten-
zaun. Der Kontakt erfolgt unter 
der Telefonnummer 89 23 33.

Außerdem wurde im Rah-
men des Stadtjubiläums ein 50 
Meter langer Zeitstrahl in der 
Nähe der Straßenbahnhaltestel-
le „Stadttheater“ angebracht. 
Er dokumentiert die Geschich-
te der Stadt von der Gründung 
1120 bis heute und setzt dabei 
unterschiedliche Schwerpunkte 
– beispielsweise die Durchreise 
von Marie Antoinette. 

Unter www.2020.freiburg.de kön-
nen weitere Informationen über 
die Angebote von #freiburghältzu-
sammen gefunden werden.

Das Garten- und Tiefbauamt geht mit gutem Beispiel voran 
und hat im Colombipark ein großes CM aus Blumen gepflanzt. 
CM ist die römische Zahl für 900 und steht in diesem Fall für 900 
Jahre Stadtgeschichte. (Foto: P. Seeger)
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Wir suchen Sie für das Amt für städtische 
 Kindertageseinrichtungen als

Pädagogische  
Fachkraft
(Kennziffer E7000)

Das bringen Sie mit
Sie haben einen Abschluss als staatlich anerkannte_r Er-
zieher_in oder eine andere Qualifikation entsprechend § 7 
Kindertagesbetreuungsgesetz. 

Wir bieten
Beschäftigungsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit mit Bezah-
lung bis Entgeltgruppe S 8a TVöD – je nach Vorliegen der 
persönlichen Voraussetzungen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Herr Sdun, 
0761/201-6540.

Wir suchen Sie für das Amt für öffentliche 
Ordnung als

Sachbearbeiter_in im Sachgebiet 
Veranstaltungen und Gewerbe
(Kennziffer E4452, Bewerbungsschluss 31.05.2020)

Das bringen Sie mit
Sie haben die Laufbahnbefähigung für den gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienst oder die Angestell-
tenprüfung II bzw. den Abschluss als Verwaltungsfach-
wirt_in oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium der 
Rechtswissenschaft oder ein Studium der Betriebswirt-
schaft, bevorzugt mit Schwerpunkt Public und Non-Profit-
Management.

Wir bieten
Eine nach Besoldungsgruppe A 10 LBesO bzw. EG 9c TVöD 
bewertete Stelle in einem aufgeschlossenen Team, welches 
Sie bei der Einarbeitung und Fragen jederzeit unterstützt.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Menge, 
0761/201-4901.

Wir suchen Sie für das Amt für öffentliche 
Ordnung als

Sachbearbeiter_in in der 
Bußgeldbehörde
(Kennziffer E4453, Bewerbungsschluss 31.05.2020)

Das bringen Sie mit
Sie haben die Laufbahnbefähigung für den gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienst, die Angestellten-
prüfung II bzw. den Abschluss als Verwaltungsfachwirt_in 
oder ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaft 
oder der Betriebswirtschaft, bevorzugt mit Schwerpunkt 
Public und Non-Profit-Management.

Wir bieten
Ein bis 30.11.2021 befristetes Beschäftigungsverhältnis in 
Entgeltgruppe 9c TVöD.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Saur, 
0761/201-4940.

Wir suchen Sie für das Umweltschutzamt als

Sachbearbeiter _in Koordination 
im Bereich Umweltplanung und 
Landschaftsökologie
(Kennziffer E6506, Bewerbungsschluss 01.06.2020)

Das bringen Sie mit
Sie haben ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hoch-
schulstudium (Master, Diplom (Uni, TH) oder Magister) 
der Fächer Biologie, Naturschutz, Landespflege, Umwelt-
wissenschaften, Forstwissenschaften, Landschaftsplanung 
oder Geographie.

Wir bieten
Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit mit 
Bezahlung bis Entgeltgruppe 13 TVöD, je nach Vorliegen 
der persönlichen Voraussetzungen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Dr. Schaich, 
0761/201-6120.

Wir suchen Sie für das Amt für Soziales und 
Senioren als

Sachbearbeiter_in  
IT-Koordination
(Kennziffer E2224, Bewerbungsschluss 01.06.2020)

Das bringen Sie mit
Sie haben eine der folgenden Qualifikation
•   ein abgeschlossenes Studium im IT-Bereich 
•   ein abgeschlossenes Studium und Berufserfahrung im 

IT-Bereich oder
•   die Laufbahnbefähigung für den gehobenen nichttech-

nischen Verwaltungsdienst und Berufserfahrung im IT-
Bereich

Wir bieten
Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit Bezahlung 
bis Entgeltgruppe 10 TVöD bzw. eine nach Besoldungs-
gruppe A 10 LBesO bewertete Stelle – je nach Vorliegen 
der persönlichen Voraussetzungen – in Teilzeit (75%) mit 
der Möglichkeit einer befristeten Arbeitszeiterhöhung um 
15% bis 31.05.2021.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Kury, 
0761/201-3120 oder Frau Schwer, 0761/201-3140.

Wir suchen Sie für das Forstamt als

Tierpfleger_in Mundenhof
(Kennziffer E5639, Bewerbungsschluss 31.05.2020)

Das bringen Sie mit
Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Tierpfle-
ger_in.

Wir bieten
Ein bis 30.06.2021 befristetes Beschäftigungsverhältnis in 
Teilzeit (50%) mit Bezahlung nach Entgeltgruppe 5 TVöD, 
Arbeiten in einem außergewöhnlichen und schönen Ar-
beitsumfeld.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Hoffmann, 
0761/201-6210.

Wir suchen Sie für die Städtischen Museen 
Freiburg als

Bibliothekar_in  
Kunstbibliothek
(Kennziffer E2223, Bewerbungsschluss 01.06.2020)

Das bringen Sie mit
Sie sind Diplom-Bibliothekar_in bzw. haben ein abge-
schlossenes Studium im Bibliotheks- und Informationsma-
nagement.

Wir bieten
Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit 
(50%) mit Bezahlung nach Entgeltgruppe 9 b TVöD.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Dr. von 
Stockhausen, 0761/201-2500.

Wir suchen Sie für das Garten- und Tiefbauamt  
als

Verkehrsplaner_in 
Luftreinhaltung
(Kennziffer E5640, Bewerbungsschluss 07.06.2020)

Das bringen Sie mit
Sie haben einen Abschluss als Dipl.-Ing. (TU) bzw. Master 
im Bereich Verkehrswesen, in einer anderen raumbezo-
genen Disziplin (z.B. Stadtplanung, Geografie), im Bereich 
Umweltwissenschaften, Umweltingenieurwesen, Nach-
haltigkeitsmanagement oder einen Abschluss als Dipl.-Ing. 
(FH) bzw. Bachelor in den o.g. Bereichen mit Berufserfah-
rung idealerweise in der konzeptionellen Verkehrsplanung.

Wir bieten
Eine bis zum 30.06.2022 befristete Stelle mit Bezahlung bis 
Entgeltgruppe 13 TVöD, je nach Vorliegen der persönlichen 
Voraussetzungen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Herffs, 
0761/201-4670 und Herrn Schmitt-Nagel, 0761/201-
4680.

Flexible Arbeitszeiten, das Jobticket, unser Gesundheits
management oder das umfangreiche Fortbildungs
angebot sind nur einige der Gründe, warum es sich 
lohnt, für uns zu arbeiten. Alle Vorteile finden Sie unter:

Bewerben Sie sich unter:

Tel.:  0761 49040 - 0
Fax:  0761 49040 - 90
www.flammefreiburg.de
Jechtinger Straße 17 
79111 Freiburg

www.maler-ullrich.de   0761 / 4 35 97

Die Profis für ein schönes Zuhause!

Ihr Maler

               

IhIhrhr MaMallele

     

lleler

     

Sa, 4.2.17 von 8 bis 13 Uhr2Sa, 4 7 1 von 8 bis 13 Uhrvon 8 bis 13 Uhr.2.Sa, 4 7 1 von 8 bis 13 Uhrvon 8 bis 13 Uhrafk.freiburg Tel: 0761 / 156 48 03-0  |  www.akademie-bw.de

BERUFSKOLLEGS 
FÜR KREATIVE KÖPFE

 PRODUKT-DESIGN

 TECHNISCHE

DOKUMENTATION

GRAFIK-DESIGN

FOTO- UND

MEDIENTECHNIK

   Persönliche Informationsgespräche bzw.  
telefonische Beratungstermine nach Absprache 
   Analoge u. digitale Mappenberatung 
 Jetzt informieren und anmelden fürs  
neue Schuljahr 2020/21
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